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Die Frage der Pflicht zur Arbeits-
zeiterfassung beschäftigt Betriebs- 
und Personalräte wie auch Ge-
richte seit vielen Jahren. Der 
EuGH hat bereits 2019 ein objekti-
ves, verlässliches und zugängli-
ches System zur Erfassung der 
täglichen Arbeitszeiten aller Be-
schäftigten gefordert. Diese Ent-
scheidung wurde allgemein zur 
Kenntnis genommen, passiert ist 
eher Nichts.  

Betriebsräte haben dann 
schließlich versucht, der Entschei-
dung doch Relevanz zu geben, in-
dem sie ein Initiativrecht nach § 87 
Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG zur Einfüh-
rung eines entsprechenden techni-
schen Erfassungssystems geltend 
machten. Das Bundesarbeitsge-
richt hat in seiner Entscheidung 
vom 13.09.2022 (1 ABR 22/21) 
das Initiativrecht zwar verneint, 
gleichzeitig aber erklärt, dass ja eh 
schon eine gesetzliche Pflicht zur 
Arbeitszeiterfassung bestünde. Ein 

Pyrrhussieg für Arbeitgebervertre-
ter:innen, Freude auf Arbeitneh-
mer:innenseite. 

Am 18.04.2023 hat das BMAS 
den Gesetzesentwurf für eine Re-
form des Arbeitszeitgesetzes vorge-
legt (Referentenentwurf mit Stand 
27.03.23, Auszüge auf Seite 14). Ob 
und wie schnell daraus ein Gesetz-
entwurf der Bundesregierung wird, 
bleibt abzuwarten. So schnell geht`s 
ja derzeit nicht, wenn man die Op-
position schon in der eigenen Re-
gierung hat. 

Der Entwurf ist an sich zu be-
grüßen, teils aber zu mutlos da mit 
Ausnahmen, die nicht rechtfertigbar 
sind. Kern des Entwurfs ist eine Er-
gänzung von § 16 ArbZG, flankiert 
von Änderungen im JArbSchG. 
Nach § 16 Abs 2 ArbZG des Ent-
wurfs muss die Zeiterfassung elekt-
ronisch aufgezeichnet werden. An-
forderungen an Manipulationssi-
cherheit fehlen jedoch (bisher). 
Wichtig wäre eine echte Erfassung 
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und nicht nur ein Notie-
ren von Zeiten. Zeiter-
fassung ist auch kein 
Bürokratiemonster, wie 
von interessierten Krei-
sen immer wieder be-
hauptet wird. Bereits 
eine kleine App kann 
genügen um die Zeiten 
ordentlich zu erfassen. 
Der Ruf nach „Freiheit“ 
soll doch in Wirklichkeit 
nur Beweise vermei-
den, dass zu viel gear-
beitet wurde.  

Daher ist die Öffnungsklausel 
für Abweichungen in Tarifverträgen 
kritisch zu sehen, genauso wie wei-
tere Ausnahmen. Alles in Allem: ein 
guter Anfang, der aber noch etwas 
Präzision und weniger Ausnahmen 
verdienen würde. 

Wir werden uns in den nächs-
ten Monaten da wohl ein bisschen 
einmischen müssen... 

In der Zwischenzeit ruht das 
Tagesgeschäft nicht. Das ist Team-
arbeit. Die „Außendienstler“ könnten 
nicht liefern, wenn das Back-Office 
und die weiteren Kolleg:innen nicht 
so gut und engagiert arbeiten 
würde. Insofern erlauben wir uns 
auch die Eitelkeit, ein bisschen stolz 
darauf zu sein, in verschiedenen 
Rankings vertreten zu sein. 

So, nun hoffen wir, dass die 
Texte, die wir für Euch/Sie zusam-
mengestellt haben, an der ein oder 
anderen Stelle hilfreich sind. Als Mit-
arbeitervertreter:in muss man nicht 
alles bis ins Letzte juristisch durch-
dringen, aber erkennen, wo Hand-
lungsmöglichkeiten und Probleme 
auftauchen. Dann können wir ja hel-
fen. In diesem Sinne wünsche ich 
eine hoffentlich gewinnbringende 
Lektüre. 

M. Fleischmann 
 

BAG vom 20.12.2022 – 9 AZR 266/20 

Keine Verjährung von Urlaubsan-
sprüchen ohne Hinweis  
 
Das BAG folgt dem EuGH, wonach der 
Zweck der Verjährungsvorschriften hin-
ter dem Ziel von Art. 31 Abs. 2 der 
Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union zurücktritt, die Gesundheit 
des Arbeitnehmers durch die Möglich-
keit der Inanspruchnahme zu schützen. 
Die Gewährleistung der Rechtssicher-
heit dürfe nicht als Vorwand dienen, um 
zuzulassen, dass sich der Arbeitgeber 
auf sein eigenes Versäumnis berufe, 
den Arbeitnehmer in die Lage zu verset-
zen, seinen Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub tatsächlich auszuüben. 
Wenn der Arbeitgeber seine Aufforde-
rungs- und Hinweisobliegenheiten ver-
letzt, verfallen Urlaubsansprüche weder 
am Ende des Kalenderjahres (§ 7 Abs. 
3 Satz 1 BUrlG) oder eines zulässigen 
Übertragungszeitraums (§ 7 Abs. 3 Satz 
3 BUrlG) noch tritt Verjährung ein. 
BAG vom 20. Dezember 2022 – 9 AZR 
266/20, Bestätigung von LAG Düssel-
dorf vom 21. Februar 2020 – 10 Sa 
180/19, zit. nach PM des BAG Nr. 48/22 

 
BAG vom 20.12.2022 – 9 AZR 245/19 

Kein Verfall von Urlaub aus ge-
sundheitlichen Gründen, wenn … 
 
In einem weiteren Fall bestätigte das 
BAG diese Auffassung, zeigte jedoch 

Ausnahmen auf: Danach verfällt der Ur-
laubsanspruch mit Ablauf der 15-Mo-
natsfrist, wenn der Arbeitnehmer seit 
Beginn des Urlaubsjahres durchgehend 
bis zum 31. März des zweiten auf das 
Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres 
aus gesundheitlichen Gründen daran 
gehindert war, seinen Urlaub anzutre-
ten. Dann komme es auch nicht darauf 
an, ob der Arbeitgeber seinen Mitwir-
kungsobliegenheiten nachgekommen 
ist, weil diese nicht zur Urlaubsnahme 
hätten führen können. 

Diese Ausnahme gilt jedoch nicht, 
wenn im Urlaubsjahr tatsächlich gear-
beitet wurde, bevor eine Erwerbsminde-
rung oder dauerhafte Arbeitsunfähigkeit 
eintrat. Hier hätte der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer rechtzeitig vor Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit in die Lage versetzen 
müssen, seinen Urlaub auch tatsächlich 
zu nehmen. 
BAG vom 20. Dezember 2022 – 9 AZR 
245/19, Aufhebung von Hessisches 
LAG , Urteil vom 7. März 2019 – 9 Sa 
145/17, zit. nach PM des BAG Nr. 47/22 

 
BAG vom 15.12.2022 - 2 AZR 162/22 
BEM bleibt trotz Zustimmung des 
Integrationsamts zur Kündigung 
erforderlich 
 
Die Zustimmung des Integrationsamts 
zu einer krankheitsbedingten Kündigung 
begründet nicht die Vermutung, dass ein 
(unterbliebenes) betriebliches Eingliede-
rungsmanagement i. S: v. § 167 Abs. 2 
Satz 1 SGB IX die Kündigung nicht 

BAG-Splitter 

Berichtszeitraum: 2. Halbjahr 2023 
 
Bitte beachten, dass die Wiedergabe der Entscheidungen stark verkürzt ist und da-
mit eine Übertragung auf ähnliche, nicht identische Fälle immer erst zu prüfen ist.  
Basis der Auswertung sind sowohl die in Pressemitteilungen des BAG mitgeteilten 
Entscheidungen, aber auch weitere, die wir für interessant erachten. 
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hätte verhindern können. Der Arbeitge-
ber bleibt darlegungs- und beweispflich-
tig dafür, dass auch ein BEM nicht dazu 
hätte beitragen können, neuerlichen Ar-
beitsunfähigkeitszeiten entgegenzuwir-
ken und das Arbeitsverhältnis zu erhal-
ten. Das BAG rückt damit endgültig von 
einer Entscheidung zur früheren Rechts-
lage aus 2006 ab. 

Die schriftliche Zustimmung des 
Arbeitnehmers in die Verarbeitung sei-
ner im Rahmen eines BEM erhobenen 
personenbezogenen und Gesundheits-
daten i. S. v. § 167 Abs. 2 SGB IX ist 
keine Voraussetzung für die Durchfüh-
rung eines BEM. Die fehelende Zustim-

mung führt nicht dazu, dass der Arbeit-
geber von seiner Verpflichtung befreit 
würde. 
BAG vom 15. Dezember 2022 - 2 AZR 
162/22, Bestätigung von LAG Baden-
Württemberg, Urteil vom 10. Februar 
2022 - 17 Sa 57/21 

 
BAG vom 08.12.2022 – 6 AZR 31/22 

Rentennähe darf bei sozialer Aus-
wahl nicht einziges Argument 
sein 
 
Bei einer betriebsbedingten Kündigung 
auf Basis einer Liste nach § 1 Abs. 3 
Satz 1 KSchG bzw. § 125 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 InsO kann die Rentennähe zwar 
für den Betroffenen negativ berücksich-
tigt werden, nicht jedoch ohne die weite-
ren Kriterien zu beachten. Das Auswahl-
kriterium „Lebensalter“ sei ambivalent, 
so das BAG. Es wäre aber gleichwohl 
grob fehlerhaft daneben nicht (zumin-
dest) „Betriebszugehörigkeit“ und „Un-
terhaltspflichten“ zu würdigen. 
BAG vom 8. Dezember 2022 – 6 AZR 
31/22. Aufhebung von LAG Hamm, Ur-
teil vom 3. September 2021 – 16 Sa 
152/21, zit. nach PM des BAG 46/22 

 
BAG vom 30.11.2022 – 5 AZR 336/21 

Versetzung von Piloten ins Aus-
land ohne Änderungskündigung 
 
Der Arbeitgeber kann aufgrund seines 
arbeitsvertraglichen Direktionsrechts Ar-
beitnehmer anweisen, an einem Arbeits-
ort des Unternehmens im Ausland zu ar-
beiten, wenn nicht im Arbeitsvertrag 
ausdrücklich oder den Umständen nach 
konkludent etwas anderes vereinbart 
worden ist. Eine Änderungskündigung 
ist dazu dann nicht erforderlich. Die 
Ausübung des Weisungsrechts im Ein-
zelfall unterliegt allerdings einer Billig-
keitskontrolle. Vorliegend war im Vertrag 
des Piloten bereits die Möglichkeit eines 
anderen Stationierungsortes an sich 
vorgesehen, jedoch ohne Angaben ob 
im Inland oder Ausland. Die Versetzung 
erfolgte dann auch nach den Regelun-
gen eines Tarifsozialplans, nachdem im 
Inland keine Arbeitsplätze zur Verfü-
gung standen. 

Hinweisgeberschutzgesetz 
- endlich kommt das Gesetz zum Schutz von 

Whistleblowern - 

 
Was lange währt…. 
 
Das „Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen so-
wie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden“ (HinSchG) tritt nunmehr (mit Ausnahme 
des § 41, der bereits am 03.06. in Kraft getreten ist) am 02.07.2023 in 
Kraft. 

Das HinSchG dient der Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1937 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2019 zum Schutz 
von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Diese Richt-
linie hätte eigentlich bis zum 17.12.2021 vom nationalen Gesetzgeber 
umgesetzt werden müssen. Es wurde dann mit einem Jahr Verspätung 
vom Bundestag am 16.12.2022 zwar beschlossen, hat aber nicht die er-
forderliche Mehrheit der Stimmen im Bundesrat erhalten. Daher konnte 
es bisher nicht in Kraft treten. Die EU-Kommission leitete am 27.01.2022 
wegen der fehlenden Umsetzung der Richtlinie bereits ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland ein. Die Bundesregierung hatte infol-
gedessen am 05.04.2023 den Beschluss gefasst ein Vermittlungsverfah-
ren zu verlangen was im Bundestag und im Bundesrat bestätigt wurde. 
Die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses vom 09.05.2023 
(BT Drs. 20/6700) wurde vom Bundestag angenommen. Auch der Bun-
desrat stimmte den Änderungen am 11.05.2023 zu. Das Gesetz wurde 
am 02.06.2023 im Bundesgesetzblatt verkündet. 
 
Grundsätzliches 
 
Das Gesetz soll natürliche Personen, die im Zusammenhang mit ihrer be-
ruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese 
an Meldestellen melden oder offenlegen (sog. hinweisgebende Perso-
nen) schützen. Auch die Personen, die Gegenstand einer Meldung oder 
Offenlegung, oder von dieser betroffen sind, sollen geschützt werden. 

… Fortsetzung nächste Seite … 
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BAG vom 30. November 2022 – 5 AZR 
336/21, Bestätigung von LAG Nürnberg, 
Urteil vom 23. April 2021 – 8 Sa 450/20, 
zit. nach PM des BAG Nr. 45/22 

 
BAG vom 16.11.2022 – 10 AZR 210/19 

Urlaub darf dem Anfall von Mehr-
arbeitszuschlägen nicht schaden 
 

Bestimmt ein Tarifvertrag, dass Mehrar-
beitszuschläge für Zeiten gezahlt wer-
den, die im jeweiligen Kalendermonat 
über eine bestimmte Zahl geleisteter 
Stunden (hier: 184) hinausgehen, muss 
auch die Anzahl an Stunden berücksich-
tigt werden, die dem genommenen Ur-
laub entspricht.  

Der EuGH hatte am 13. Januar 
2022 – C-514/20 – entschieden, dass 

das Unionsrecht (Art. 7 Abs. 1 der Richt-
linie 2003/88/EG**) einer tariflichen Re-
gelung entgegensteht, nach der für die 
Berechnung, ob und für wie viele Stun-
den einem Arbeitnehmer Mehrarbeitszu-
schläge zustehen, nur die tatsächlich 
gearbeiteten Stunden berücksichtigt 
werden, nicht aber die Stunden, in de-
nen der Arbeitnehmer seinen bezahlten 
Jahresurlaub in Anspruch nimmt. 
BAG vom 16. November 2022 – 10 AZR 
210/19, Aufhebung von LAG Hamm, Ur-
teil vom 14. Dezember 2018 – 13 Sa 
589/18, nach zwischenzeitlichem Urteil 
des EuGH vom 13. Januar 2022 – C-
514/20, zit. nach PM des BAG Nr. 44/22 

 
BAG vom 19.10.2022 – 7 ABR 27/21 

Schwerbehindertenvertretung be-
steht auch bei Absinken der An-
zahl der schwerbehinderten Be-
schäftigten unter fünf fort 
 
Ist eine Schwerbehindertenvertretung 
rechtmäßig für eine Amtszeit von regel-
mäßig vier Jahren gewählt, bleibt sie 
auch dann im Amt, wenn die Anzahl 
schwerbehinderter Beschäftigter unter 
den Schwellenwert von fünf sinkt. 
BAG vom 19. Oktober 2022 – 7 ABR 
27/21, Aufhebung von LAG Köln, Be-
schluss vom 31. August 2021 – 4 TaBV 
19/21, zit. nach PM des BAG Nr. 41/22 

 
BAG vom 14.09.2022 – 4 AZR 83/21 

Verlängerung der gesetzlich fest-
gelegten Höchstdauer einer Ar-
beitnehmerüberlassung durch Ta-
rifvertrag ist zulässig 
 
Bei vorübergehender Arbeitnehmerüber-
lassung kann in einem Tarifvertrag der 
Einsatzbranche abweichend von der ge-
setzlich zulässigen Dauer von 18 Mona-
ten eine andere Überlassungshöchst-
dauer vereinbart werden, hier bis zu 48 
Monate. Dies ist auch für den überlasse-
nen Arbeitnehmer und dessen Arbeitge-
ber (Verleiher) unabhängig von deren 
Tarifgebundenheit anwendbar. 
BAG vom 14. September 2022 – 4 AZR 
83/21, Bestätigung von LAG Baden-
Württemberg, Urteil vom 18. November 

… Fortsetzung … 

 … Hinweisgeberschutzgesetz 
 
Im Hinweisgeberschutzgesetz ist der Umgang mit Betrug, Korruption und 
anderen Missständen in Behörden und Unternehmen, sowie der Umgang 
mit Hinweisen auf mangelnde Verfassungstreue von Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst auch unterhalb der Schwelle zur Strafbarkeit geregelt. 
Enthalten sind Vorschriften zur Errichtung von internen und externen Mel-
destellen, zum Verfahren der Meldung und deren Vertraulichkeit, sowie 
Schutzmaßnahmen für hinweisgebende Personen und Sanktionsmaß-
nahmen bei Zuwiderhandlungen gegen Verstöße. 

 

„Gut gemeint“ ist nicht immer „gut gemacht“ 

 

Das Hinweisgeberschutzgesetz weist nach wie vor Schutzlücken auf. 
Problematisch erscheint u.a., dass im Gegensatz zum ursprünglichen Ge-
setzentwurf keine Pflicht mehr besteht, anonyme Hinweise zu ermögli-
chen und zu bearbeiten. Die §§ 16 Abs.1 S.4 – 6, 27 Abs.1 S.3 – 6 Hin-
SchG enthalten lediglich Soll-Vorschriften.  

Teilweise bleibt das Gesetz auch hinter den Anforderungen der EU-
Richtlinie zurück, was die Frage nach der Europarechtskonformität eben-
dieser Bestimmungen aufwirft. Wir haben im nachfolgend dokumentierten 
Gesetzestext an einigen Stellen exemplarisch angemerkt. 

Die roten Textpassagen im Gesetz zeigen die Änderungen, die 
durch den Vermittlungsausschuss nunmehr Eingang in den finalen Ge-
setzestext gefunden haben. Ergänzt haben wir dies um ein paar Anmer-
kungen zu Kritikpunkten. Es bleibt abzuwarten, wie die Rechtsprechung 
anhand der Überprüfung von konkreten Sachverhalten über die Frage der 
Europarechtskonformität entscheiden wird. 

RAin E. Fleck 

Zur Mitbestimmung bei der Umsetzung siehe den Beitrag 
von T. Himmelsdorfer ab Seite 6 

Der Gesetzestext ist ab Seite 19 zu finden 
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2020 – 21 Sa 12/20, zit. nach PM des 
BAG Nr. 37/22

 
BAG vom 13.09.2022 - 1 ABR 24/21 

Jedem war`s klar, aber…. ver.di 
ist tariffähig 
 
Mit der Entscheidung des Ersten Senats 
des BAG steht fest, dass die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ta-
riffähig ist, und zwar inkl. der Pflege-
branche. Ein Arbeitgeberverband für 
Pflegeeinrichtungen in Deutschland 
hatte dies bezweifelt. 
BAG vom 13. September 2022 – 1 ABR 
24/21, Bestätigung von LAG Berlin-
Brandenburg vom 24. Juni 2021 – 21 
BVL 5001/21, zit. nach PM des BAG 
36/22 

 
BAG vom 13.09.2022 – 1 ABR 22/21 

Zeiterfassung ist Pflicht  
 
Der Arbeitgeber ist bereits nach § 3 
Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG verpflichtet, ein 
System einzuführen, mit dem die von 
den Arbeitnehmern geleistete Arbeits-
zeit erfasst werden kann, so für viele 
überraschend das BAG. Wo schon eine 
gesetzliche Pflicht besteht, ist für Mitbe-
stimmung kein Platz, so das BAG in ei-
nem aufsehenerregenden Fall. Wir ha-
ben darüber berichtet. Fragen der Aus-
gestaltung nach § 87 Abs. 1 Ziff. 7 Be-
trVG hat das BAG im vorliegenden Fall 
nicht behandelt, da das nicht Streitge-
genstand war. 
BAG vom 13. September 2022 – 1 ABR 
22/21, Aufhebung von LAG Hamm vom 
27. Juli 2021 – 7 TaBV 79/20, zit. nach 
PM des BAG Nr. 35/23 

 
BAG vom 25.08.2022 – 8 AZR 14/22 

Keine Pfändbarkeit einer Corona-
Sonderzahlung in der Gastrono-
mie 
 
Auch eine Corona-Prämie außerhalb 
des Pflegebereiches, in dem diese ge-
setzlich geregelt war, ist als Erschwer-
niszulage nach § 850a Nr. 3 ZPO un-

pfändbar, wenn ihr Zweck in der Kom-
pensation einer tatsächlichen Erschwer-
nis bei der Arbeitsleistung liegt und so-
weit die Prämie den Rahmen des Übli-
chen nicht übersteigt (hier 400,00 in der 
Gastronomie). 
BAG vom 25. August 2022 – 8 AZR 
14/22, Bestätigung von LAG  Nieder-
sachsen, Urteil vom 25. November 2021 
– 6 Sa 216/21, zit. nach PM des BAG 
Nr. 31/22 

 
BAG vom 16.08.2022 – 9 AZR 76/22 
(A)  

Vorlage an EuGH, ob behördlich 
angeordnete Quarantäne wäh-
rend des Urlaubs zur Nachgewäh-
rung führt 
 
Das BAG will vom EuGH wissen, ob es 
mit Art. 7 der Arbeitszeitrichtlinie 
2003/88/EG und Art. 31 Abs. 2 der 
Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union im Einklang steht, wenn 
vom Arbeitnehmer beantragter und vom 
Arbeitgeber bewilligter Jahresurlaub, der 
sich mit einer nach Urlaubsbewilligung 
durch die zuständige Behörde angeord-
neten häuslichen Quarantäne zeitlich 
überschneidet, nach nationalem Recht 
nicht nachzugewähren ist, weil der be-
troffene Arbeitnehmer selbst nicht krank 
war. Das LAG hatte § 9 BurlG entspre-
chend angewandt und eine Urlaubs-
nachgewährung bejaht.  
BAG vom 16. August 2022 – 9 AZR 
76/22 (A) – LAG Hamm, Urteil vom 27. 
Januar 2022 – 5 Sa 1030/21, zit. nach 
PM des BAG Nr. 30/22 

 
BAG vom 10.08.2022 – 5 AZR 154/22 

Annahmeverzug bei Betretungs-
verbot aus Sicherheitsgründen 
nach Rückkehr aus Risikogebiert 
 
Wenn einem Arbeitnehmer gegenüber, 
der aus einem SARS-CoV-2-
Risikogebiet zurückkehrt, trotz aktuellen 
negativen PCR-Tests und eines ärztli-
chen Attests über Symptomfreiheit (also 
keine Quarantäne-Pflicht), trotzdem ein 

Betretungsverbot für das Betriebsge-
lände ausgesprochen wird, bleibt der Ar-
beitgeber in der Vergütungspflicht. Es 
besteht Annahmeverzug. 
BAG vom 10. August 2022 – 5 AZR 
154/22, Bestätigung von LAG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 2. März 2022 – 
4 Sa 644/21, zit. nach PM des BAG Nr. 
29/22 

 
BAG vom 21.07.2022 – 2 AZR 130/21 
(A) 

Vorlage an EuGH: Kündigung ei-
ner Hebamme wegen Austritts 
aus der katholischen Kirche  
 
Der EuGH soll klären, ob es bei Kran-
kenhäusern des Deutschen Caritasver-
bands zulässig sein kann, einerseits 
(richtigerweise) konfessionslose Mitar-
beiter:innen zu beschäftigten, solchem, 
die aus der Kirche austreten aber zu 
kündigen. 
BAG vom 21. Juli 2022 – 2 AZR 130/21 
(A), Vorinstanz: LAG Hamm, Urteil vom 
24. September 2020 – 18 Sa 210/20 –
28/22, zit. nach PM des BAG Nr. 28 

 
BAG vom 20.07.2022 – 10 AZR 41/22 

Kein tariflicher Erschwerniszu-
schlag coronabedingter Masken-
pflicht 
 
Das Tragen einer medizinischen Ge-
sichtsmaske (sog. OP-Maske) auf An-
weisung des Arbeitgebers im Zusam-
menhang mit Corona-Schutzmaßnah-
men erfüllt nicht die Voraussetzungen 
für den Erschwerniszuschlag nach § 10 
Nr. 1.2 des Rahmentarifvertrags für die 
gewerblich Beschäftigten in der Gebäu-
dereinigung vom 31. Oktober 2019 (Ar-
beiten, bei denen eine vorgeschriebene 
Atemschutzmaske verwendet wird). 
BAG vom 20. Juli 2022 – 10 AZR 41/22, 
Bestätigung von LAG Berlin-Branden-
burg, Urteil vom 17. November 2021 – 
17 Sa 1067/21, zit. nach PM des BAG 
Nr. 27/22 

fl 
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In Bezug auf die Mitbestimmung des Betriebsrats ent-
hält das Gesetz Bestimmungen, die den Betriebsrat in 
den Schutzmechanismus einbeziehen. Hier sind einige 
relevante Aspekte: 
 
1. Informationsansprüche des Betriebsrats bei Ein-

führung des Hinweisgeberschutzgesetzes 
 
Schon bei der Einführung eines Hinweisgeber-
schutzsystems ist der Betriebsrat entsprechend einzu-
binden, da nach § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG der Arbeitge-
ber den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend über al-
les zu unterrichten hat, was dieser für die Wahrneh-
mung seiner Aufgaben benötigt. Der Arbeitgeber muss 
den Betriebsrat insbesondere über die Ausgestaltung 
des geplanten Verfahrens informieren.  
 
2. Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 BetrVG 

bestehen nur, sofern das HinSchG Arbeitgebern 
bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der betrieblichen Ausgestaltung einräumt.  

 
a) Mitbestimmung nach §87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG  
 
Bei Einrichtung und Ausgestaltung interner Meldestellen 
kann grundsätzlich der Mitbestimmungstatbestand des 
§ 87 I Nr. 1 BetrVG (Ordnung im Betrieb) eröffnet sein.  
In Unternehmen mit mehr als 50 Arbeitnehmern ist die 
Einrichtung einer internen Meldestelle zwingend, § 12 II 
HinSchG. Damit besteht hier bei der Einrichtung einer 
internen Meldestelle nach §87 Abs. 1 Eingangssatz Be-
trVG kein Mitbestimmungsrecht. Was dagegen alle wei-
teren, darüber hinausgehenden Sachfragen betrifft, 
kommt dem Arbeitgeber ein weiter Ausgestaltungsspiel-
raum zu, in dem sich die Mitbestimmung dort entfalten 
kann.  

§ 87 I Nr. 1 BetrVG erfasst auch das Tatbestands-
merkmal des Verhaltens der Arbeitnehmer, die sich auf 

das sog. Ordnungs-
verhalten des Arbeit-
nehmers im Betrieb 
beziehen. Der Begriff 
des Ordnungsverhal-
tens wird berührt, so-
weit die Maßnahmen 
des Arbeitgebers auf 
die Gestaltung des 
kollektiven Miteinan-

der oder die Gewährleistung und Aufrechterhaltung der 
vorgegebenen Ordnung des Betriebs zielen. Aus § 87 I 
Nr. 1 BetrVG kann dem Betriebsrat ein Initiativrecht be-
züglich der Ausgestaltung der internen Meldestelle zu-
kommen. Zwar ist die Mitbestimmung bezüglich des 
„Ob“ gesperrt, soweit der Arbeitgeber von Gesetzes we-
gen zur Einrichtung einer Meldestelle verpflichtet ist. 
Dessen ungeachtet kann der Betriebsrat aber auch in 
dieser Konstellation sein Mitbestimmungsrecht bezüg-
lich des „Wie“ der Ausgestaltung der Meldestellen gel-
tend machen.  

Oftmals werden zur Umsetzung des HinSchG vor 
allem bestimmte „Policies“ und „Richtlinien“ aufgestellt. 
Dabei handelt es sich um verbindliche Regeln für Be-
schäftigte, die das Verhalten bezogen auf die betriebli-
che Ordnung maßgeblich beeinflussen. Folglich können 
derlei Verhaltensregeln der Mitbestimmung nach §87 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG unterliegen. 
 
b) Mitbestimmung nach § 87 I Nr. 6 BetrVG 
 
Sollte die Meldung an das Hinweisgebersystem über ein 
technisches Kommunikationssystem oder über digitale 
Kanäle erfolgen, so wird das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG eröffnet. 
Durch dieses Mitbestimmungsrecht können Betriebsräte 
beispielsweise verhindern, dass Hinweisgeber unzuläs-
sig überwacht werden.  
 
3. Mitbestimmungsrechte bei der Besetzung einer 

internen Meldestelle 
 
Auch bei der personellen „Ausstattung“ der Meldestelle 
können sich mitbestimmungspflichtige Tatbestände 
nach § 99 BetrVG ergeben, weil beispielsweise neues 
Personal eingestellt wird oder aber Beschäftigte zusätz-
lich zu ihrer „normalen“ Tätigkeit mit der Wahrnehmung 
von Aufgaben der Meldestelle betraut werden. 
 

Betriebsrat und  

Hinweisgeberschutzgesetz 
+++ Aufgaben und Mitbestimmung +++ 
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4. Personalfragebogen 
 
Vordrucke oder elektronische Formulare, die für Hin-
weise verwendet werden sollen, bedürfen nach §94 
Abs. 1 BetrVG als Personalfragebogen der Zustimmung 

des Betriebsrats. Der Meldebogen soll so ausgestaltet 
werden, dass sich die so mitgeteilte Information auf ein 
Minimum beschränkt.  

T. Himmelsdorfer, RAin

 
Natürlich muss der Betriebsrat personenbezogene Da-
ten von Arbeitnehmern kennen und verarbeiten, um 
seine Aufgaben erfüllen zu können. Wenn es darum 
geht, die Einhaltung des Tarifvertrags zu überwachen, 
muss der Betriebsrat durch Einblick in die Bruttolohn-
und Gehaltslisten überprüfen können, wer welches Ein-
kommen hat. Der Idee eines pfiffigen Arbeitgebers, den 
Betriebsrat nur in anonymisierter Gehaltslisten Einsicht 
nehmen zu lassen, hat das Bundesarbeitsgericht in sei-
ner Entscheidung vom 07.05. 2019 - 1 ABR 53/17 eine 
Abfuhr erteilt. Das Einsichtsrecht des § 80 II 2 Hs. 2 Be-
trVG ist auch unter dem Gesichtspunkt des Datenschut-
zes nicht auf anonymisierte Bruttoentgeltlisten zu be-
grenzen. Gleiches gilt für die Arbeitszeiten. Der Be-
triebsrat muss wissen, wer wann mit der Arbeit begon-
nen hat und wann sie beendet wurde, andernfalls kön-
nen weder das Arbeitszeitgesetz noch die Betriebsver-
einbarung überwacht werden. Selbst im Fall einer ver-
einbarten „Vertrauensarbeitszeit“ muss der Arbeitgeber 
diese Auskunft erteilen, so das BAG bereits in seiner 
Entscheidung vom 06.05.2003 - 1 ABR 13/02. Das Da-
tenschutzrecht gestattet ausdrücklich die Verwendung 
personenbezogener Daten der Belegschaft, soweit dies 
zur „zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem 
Gesetz ……. ergebenden Rechte und Pflichten der Inte-
ressenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist“, § 26 
Abs. 1 S.1 BDSG. 
 

 

Arbeitserleichterung durch Direktzu-

griff? 

 
Natürlich wäre es auch praktisch, wenn der Betriebsrat 
erst gar nicht um die Auskunft bitten müsste, weil er mit 
dem Arbeitgeber einen lesenden Zugriff auf die entspre-
chenden Daten im Rahmen einer Betriebsvereinbarung 
vereinbart hat. Durchsetzen lässt sich das nach herr-
schender Rechtsprechung leider bisher nicht, das Bun-
desarbeitsgericht hat in ständiger Rechtsprechung ei-
nen durchsetzbaren Anspruch auf einen solchen lesen-
den Zugriff verneint. Dies sei „zur Sicherung seines ge-
setzlichen Überwachungsrechts nicht erforderlich“ (BAG 
15.03.2011 – 1 ABR 112/09). Selbst die Einsichts- und 
Auswertungsberechtigung des § 13 II 1 EntgTranspG 
und das Einblicksrecht des § 13 III 1 EntgTranspG ver-
mitteln keinen Anspruch des Betriebsrats auf dauerhafte 
Überlassung der Listen über die Bruttolöhne und -gehäl-
ter iSd § 80 II 2 Hs. 2 BetrVG an den Betriebsausschuss 
oder beauftragten Ausschuss (BAG 29.9.2020 – 1 ABR 
32/19). 
 

Leserecht 

 
Und doch wird immer wieder in Betriebsvereinbarungen 
ein solches Leserecht vereinbart, weil es für Alle die Ar-
beit erleichtert. Aber kann sich der Betriebsrat, wenn ein 

 

Unterrichtung des Betriebsrats 

durch Datenzugriff  
Zum Spannungsfeld von Informationsinteressen des Be-

triebsrats, Online-Zugriffen und Datenschutz 
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solches Leserecht Gegenstand einer Betriebsvereinba-
rung ist auch wirklich darauf verlassen, dass ihm dieses 
Leserecht trotz ungekündigter Betriebsvereinbarung 
nicht entzogen wird? Einen solchen Fall hatte das LAG 
Düsseldorf in seinem Beschluss vom 23.06.2020 – 3 
TaBV 65/19 zu beurteilen und entschied gegen den Be-
triebsrat. Dieser hatte sich bei der Regelung einer elekt-
ronischen Personalakte zum Zweck der Überprüfung 
der Einhaltung der Regeln der Betriebsvereinbarung ein 
solches (umfangreiches) Leserecht in der Betriebsver-
einbarung einräumen lassen. Das LAG Düsseldorf hielt 
einen solchen permanenten und umfangreichen lesen-
den Zugriff auf die elektronischen Personalakten der Ar-
beitnehmer zur Kontrolle der Betriebsvereinbarung für 
unwirksam, da hiermit unverhältnismäßig in das allge-
meine Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer eingegrif-
fen werde.  
 

Gefahr, zu viel sehen zu können 

 
Völlig abwegig ist die Entscheidung nicht: Das Aus-
kunfts- und Einblicksrecht 
nach § 80 Abs. 2 BetrVG 
dient u. a. dem Zweck, 
dem Betriebsrat die 
Überwachung der Durch-
führung von Gesetzen, 
Tarifverträgen und Be-
triebsvereinbarungen zu 
ermöglichen. Wird mit 
dem elektronischen Le-
serecht auch die Mög-
lichkeit eröffnet, etwa zu erfahren, ob Kollegen verheira-
tet oder geschieden sind oder ob eine Gehaltspfändung 
vorgenommen wird, hat das mit den Aufgaben des Be-
triebsrats nichts zu tun. Es geht über die gesetzlichen 
Pflichtaufgaben des Betriebsrats hinaus. Der Betriebsrat 
könnte also zu viel sehen.  
 

Zweierlei Maß 

 
Dagegen könnte man sehr gut einwenden, dass diese 
Überlegung ja auch für andere Berechtigte in der Perso-
nalabteilung gilt. Mit dieser Logik dürfte man auch dort 
nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit nur dem 
Sachbearbeiter in der Gehaltsbuchhaltung der Zugriff 
auf die Gehaltspfändung ermöglichen. Wünschenswer-

ter wäre es wohl, wenn sich alle, die Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten für legitime Zwecke benötigen an 
das Gesetz halten und diese Daten nicht zu illegitimen 
Zwecken verwenden. 

Es ist also dünnes Eis, wenn sich der Betriebsrat 
einen pauschalen lesenden Zugriff auf Daten elektroni-
scher Systeme einräumen lässt, um seine Aufgaben er-
füllen zu können, jedenfalls wenn darunter auch Daten 
sind, die der Betriebsrat nicht zur Erfüllung seiner Auf-
gaben braucht. Wenn dies geschieht, mag das die Ar-
beit vereinfachen, aber es ist ausschlaggebend, dass 
der Zugriff nur auf die Daten erfolgt, die der Betriebsrat 
unbestreitbar zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 
Insbesondere im Hinblick auf § 79a BetrVG sollte der 
Betriebsrat dies bei seinem internen Datenschutzkon-
zept beachten und die Nutzung solcher Leserechte aus-
drücklich unter den Vorbehalt der Erforderlichkeit stel-
len, ggf. verbunden mit einer entsprechenden internen 
Dokumentation. Denn solche Daten können miss-
braucht werden. Verarbeitet der Betriebsrat die Zeitda-
ten (kommt und geht), um die Durchführung des Ar-

beitszeitgesetzes und der 
Betriebsvereinbarung zu 
überwachen, so würde 
die zweckwidrige Ver-
wendung eines Datums 
über das Arbeitsende, um 
zu prüfen ob der eigene 
Lebenspartner wirklich in 
der letzten Woche so-
lange arbeiten musste ein 
Verstoß gegen Art. 5 

DSGVO darstellen. Das darf der Betriebsrat nicht, 
ebenso wenig, wie der Personalchef das darf. Beide ha-
ben das Gesetz zu beachten, für den Betriebsrat sagt 
das § 79a S. 1 BetrVG sehr ausdrücklich, auch wenn 
der Arbeitgeber der datenschutzrechtlich Verantwortli-
che ist. 
 

Sorgfalt ist gefragt 

 
Hat sich der Betriebsrat den lesenden Zugriff auf Sys-
teme vom Arbeitgeber einrichten lassen, muss er daher 
dieselbe Sorgfalt walten lassen, die er auch (völlig zu-
recht) vom Arbeitgeber bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten der Kolleginnen und Kollegen ver-
langt.  

RA K. Seebacher 

Werbung: 

BV gefällig? 

Unsere Expertinnen helfen 

kanzlei@sfm-arbeitsrecht.de 

+49 89 23 000 50 
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Kaum ein Rechtsgebiet wurde (neben dem Arbeitszeit-
recht) in den letzten Jahren durch das Unionsrechts-
recht und Entscheidungen des EuGH so durcheinander-
gewirbelt wie das Urlaubsrecht. Im Jahr 2009 kam der 
erste große Paukenschlag aus Luxemburg und an-
schließend eine Serie von Entscheidungen zum Ur-
laubsanspruch bzw. -verfall bei langanhaltender Krank-
heit.  Es folgten als weitere Themen die Vererblichkeit 
von Urlaubsansprüchen und die Obliegenheit des Ar-
beitgebers, den Arbeitnehmer vor dem Verfall des Ur-
laubs zu warnen. Zuletzt ging es um die Frage der Ver-
jährung von Urlaubsansprüchen. Bei dieser rasanten 
Entwicklung den Überblick zu behalten und „up to date“ 
zu sein ist (auch für Juristen) nicht leicht. 
 
Im Folgenden daher eine Zusammenfassung der Ent-
wicklung der Rechtsprechung zum Urlaubsrecht: 
 

1. Verfall von Urlaub 

 
Ausgangspunkt § 7 Abs. 3, 4 BurlG: Verfall von 
nicht genommenem Urlaub mit Ablauf des Kalender-
jahres bzw. zum 31.03. des Folgejahres 
 
Lange Zeit schien die Rechtslage hinsichtlich der Über-
tragung und des Verfalls von Urlaubsansprüchen klar: 
§ 7 Abs. 3 BurlG regelt -in ziemlicher Eindeutigkeit-, 
dass der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und 
genommen werden muss. Eine Übertragung des Ur-
laubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, 
wenn dringende betriebliche oder in der Person des Ar-
beitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Der Ur-

laub muss dann in 
den ersten drei Mo-
naten des folgenden 
Kalenderjahres ge-
währt und genom-
men werden (teils 
gibt es Abweichun-
gen durch TV). An-
dernfalls verfällt der 
Urlaubsanspruch. 
Das BAG hat 1982 
(erstmals) entschie-
den, dass dies auch 
dann gilt, wenn der 
Urlaub infolge von 

Krankheit nicht genommen werden konnte. 
2006 hatte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 

Bedenken, ob dies mit der Europäischen Arbeitszeit-
richtlinie vom 4.11.2003 (RL 2003/88/EG) vereinbar ist. 
Art. 7 I RL sieht vor, dass jeder Beschäftigte einen be-
zahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen erhält. 
Auf Vorlage des LAG Düsseldorf dann 2009 der erste 
Paukenschlag aus Luxemburg (EuGH vom 20.01.2009, 
C-350/06 Schultz-Hoff): Eine nationale Vorschrift, nach 
der der An-
spruch auf 
bezahlten 
Jahresurlaub 
bei Ablauf 
des Bezugs-
zeitraums o-
der des Übertragungszeitraums erlischt, wenn der Ar-
beitnehmer vollständig oder teilweise arbeitsunfähig er-
krankt war und seine Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende 
des Arbeitsverhältnisses fortgedauert hat, ist europa-
rechtswidrig. Es ist ebenfalls unzulässig, wenn dem Ar-
beitnehmer in diesem Fall am Ende des Arbeitsverhält-
nisses für nicht genommenen Jahresurlaub keine Ur-
laubsabgeltung bezahlt wird. 

Der EuGH hat damit ein Kernstück des deutschen 
Urlaubsrechts für gemeinschaftsrechtswidrig erklärt. 

Mit der KHS-Entscheidung vom 22.11.2011, C-
214/10, hat der EuGH jedoch klargestellt („nuanciert“), 
der Zweck 
des An-
spruchs auf 
bezahlten 
Jahresurlaub gem. Art. 7 I gebiete nicht, dass ein dauer-
haft arbeitsunfähiger Arbeitnehmer unbegrenzt während 

EuGH vom 22.11.2011, C-214/10, (KHS): 
Begrenzung des Übertragungszeit-
raums auf 15 Monate zulässig 

EuGH 20.01.2009, C-350/06 (Schultz-
Hoff): Erlöschen des Urlaubsanspruchs 
bei Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende 
des Übertragungszeitraums ist mit Ge-
meinschaftsrecht nicht vereinbar 

Dossier: 

Alles klar beim Thema  

Urlaub?! 
Ein Überblick zur Rechtsprechungs-

entwicklung von EuGH und BAG 
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seiner Arbeitsunfähigkeit Ansprüche aus dem Jahresur-
laub ansammeln könne. Das nationale Recht kann da-
her Übertragungszeiträume vorsehen, an deren Ende 
auch bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit der Ur-
laubsanspruch entfallen. Ein solcher Übertragungszeit-
raum müsse aber die Dauer des Bezugszeitraums, für 
den er gewährt werde, deutlich überschreiten. Einen 
Übertragungszeitraum von 15 Monaten hat der EuGH 
als angemessen angesehen. 
 
BAG: ggf. Unterscheidung zwischen gesetzlichem 
Mindesturlaub und tariflichen/ arbeitsvertraglichen 
Urlaubsansprüchen 
 
Das BAG hat in nachfolgenden Urteilen eine Art „gel-
tungserhaltende Reduktion“ bzw. unionsrechtskonforme 
Anwendung von § 7 Abs. 3 und 4 BurlG vorgenommen, 
dabei allerdings zwischen dem gesetzlichen Urlaub und 
zusätzlichem arbeitsvertraglichen bzw. tariflichen Urlaub 
unterschieden.  

Arbeitsvertragliche oder tarifliche Mehrurlaubsan-
sprüche können daher bei fortdauernder Arbeitsunfähig-
keit mit Ende des Urlaubsjahres bzw. zum 31.03. des 
Folgejahres verfallen (je nachdem ob die Auslegung der 
entsprechenden Regelung ergibt, dass die (TV- )Par-
teien den von ihnen vereinbarten Urlaub analog dem 
gesetzlichen Urlaub behandeln wollen oder hierfür ei-
gene Regeln aufstellen). Der gesetzliche Urlaubsan-
spruch verfällt bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit 
am 31. 3. des zweiten auf das Urlaubsjahr folgenden 
Jahres (vgl. BAG 7.8.2012, 9 AZR 353/10). 

Zu beachten ist freilich, dass ein Urlaubsanspruch 
trotz lang andauernder krankheitsbedingter Arbeitsunfä-
higkeit erlischt, wenn der Beschäftigte im Urlausjahr o-
der im Übertragungszeitraum so rechtzeitig gesund und 
arbeitsfähig wird, dass er in der verbleibenden Zeit sei-
nen Urlaub nehmen kann (Beispiel: Arbeitsunfähigkeit 
während des gesamten Jahres 2022 -> Urlaub ist ab 
01.01.2023 zu gewähren und zu nehmen, andernfalls 
erlischt der Urlaubsanspruch mit Ablauf des 
31.03.2023). 
 Der EuGH hat unter Verweis auf Art. 31 II GrCh mit 
seiner Garantie auf bezahlten Erholungsurlaub und 

Art. 7 der 
2003/88/EG 
auch in späte-
ren Entschei-
dungen wie-

derholt betont, dass das Recht auf Erholungsurlaub als 

„ein besonders bedeutsamer Grundsatz des Sozial-
rechts der Union anzusehen ist“, von dem daher grund-
sätzlich nicht abgewichen werden darf.  
In der Folge wurde zudem zunehmend diskutiert, ob -
wie ursprünglich vom BAG angenommen- die Regelung 
in § 7 Abs. 3 BUrlG verschuldensunabhängig zur An-
wendung kommen kann. 

Schon mit Urteil vom 29.11.2017 (C-214/16) hat 
der EuGH ausgeführt, der Urlaubsanspruch dürfe nicht 
nach Ablauf eines etwaigen Bezugs- bzw. eines Über-
tragungszeitraums erlöschen, wenn der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer daran gehindert hatte, bezahlten Urlaub 
zu nehmen bzw. ihm nur unbezahlten Urlaub genehmigt 
hatte. Bemerkenswert ist an dieser Entscheidung, dass 
der EuGH hier auf seine Schultz-Hoff-Rechtsprechung 
zurückgreift und eine Begrenzung des Übertragungs-
zeitraums analog der KHS-Entscheidung - anders als 
bei krankheitsbedingten Fällen- nicht ermöglicht, wenn 
der Arbeitgeber (bezahlten) Urlaub verweigert hat. 

Mit Urteil vom 6.11.2018 (C-619/16 Max-Planck-
Gesellschaft) hat der EuGH schließlich entschieden, der 
mögliche Verfall von Urlaubsansprüchen setze voraus, 
dass der Arbeitgeber seinen entsprechenden Hinwei-
sobliegenheiten nachgekommen ist. Ein Urlaubsan-
spruch verfalle 
nicht automa-
tisch. Zwar 
läge es nicht 
in der Verant-
wortung des 
Arbeitgebers, die Arbeitnehmer zu zwingen, ihren An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub tatsächlich wahrzu-
nehmen. Er müsse aber dafür Sorge tragen, dass die 
Arbeitnehmer in die Lage versetzt werden, ihre Urlaubs-
ansprüche wahrzunehmen. Dafür müsse der Arbeitge-
ber– erforderlichenfalls förmlich – auffordern, den ver-
bleibenden Urlaub für den Bezugszeitraum zu nehmen. 
Gleichzeitig müsse der er klar und rechtzeitig mitteilen, 
dass der Urlaub, sollte er nicht genommen werden, am 
Ende des Bezugszeitraums oder des zulässigen Über-
tragungszeitraums verfallen werde. Die Beweispflicht 
der ihm obliegenden Mitwirkungsobliegenheit trifft den 
Arbeitgeber. Nur für den Fall, dass der Arbeitnehmer 
tatsächlich in die Lage versetzt wurde, seinen Urlaub zu 
nehmen und er aus freien Stücken und in voller Kennt-
nis der sich daraus ergebenen Konsequenzen dennoch 
darauf verzichtet, kann der Urlaubsanspruch verfallen. 

EuGH: Recht auf bezahlten Urlaub als 
„ein besonders bedeutsamer Grundsatz 

des Sozialrechts der Union“ 

EuGH vom 06.11.2018, C-619/16 (Max-
Planck-Gesellschaft): Verfall von Ur-
laubsansprüchen setzt deutlichen Hin-
weis und Mitwirkung des Arbeitgebers 
voraus 
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Dem ist das BAG mit der Entscheidung vom 19.2.2019, 
9 AZR 541/15, gefolgt.  

Hinsichtlich der Hinweisobliegenheit einerseits und 
der 15-monatigen Verfallfrist bei durchgehender Arbeits-
unfähigkeit andererseits legte das BAG (BAG vom 
7.7.2020, 9 AZR 401/19 A) dem EuGH dann die Frage 
vor, inwieweit Urlaub nach 15 Monaten bei fehlendem 
Hinweis verfallen könne, wenn der bisher nicht erfüllte 
Urlaubsanspruch noch – jedenfalls teilweise - hätte ge-
nommen werden können, weil der Arbeitnehmer erst im 
Verlauf des Urlaubsjahres arbeitsunfähig (dauerhaft) er-
krankt ist. Bereits mit Ur-
teil vom 07.09.2021 hatte 
das BAG klargestellt, 
dass die Aufforderungs- 
und Hinweisobliegenhei-
ten des Arbeitgebers 
auch dann bestehen, 
wenn und solange der 
Arbeitnehmer arbeitsun-
fähig ist. 

Der EuGH 
(22.9.2022, C-518/20 
und C-727/20) hat hierzu wie folgt entschieden: Eine 
Regelung, nach der der Anspruch eines Arbeitnehmers 
auf bezahlten Jahresurlaub, den er in einem Bezugs-

zeitraum erwor-
ben hat, in des-
sen Verlauf er 
tatsächlich ge-
arbeitet hat, be-
vor er arbeits-

unfähig geworden ist, auch dann erlöschen kann, wenn 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht rechtzeitig in 
die Lage versetzt hat, diesen Anspruch auszuüben, ist 
unionsrechtswidrig. 

Der EuGH hat damit den gem. der Entscheidung 
KHS gebilligten Verfall von Urlaubsansprüchen im Fall 
dauerhafter Erkrankung mit Ablauf von 15 Monaten ab 
Ende des jeweiligen Urlaubsjahres eingeschränkt. Der 
Verfall nach 15 Monaten kommt folglich auch bei ar-
beitsunfähigen Arbeitnehmern erst dann in Betracht, 
wenn der Arbeitgeber seiner Hinweisobliegenheit nach-
gekommen ist, jedenfalls für ein Urlaubsjahr, in dem der 
Arbeitnehmer zunächst arbeitsfähig war und der Ur-
laubsanspruch hätte erfüllt werden können. Das BAG 
hat dies in der Entscheidung vom 20.12.2022, 9 AZR 
245/19 entsprechend aufgegriffen. Es hat entschieden, 

dass es, 
wenn der Ar-
beitnehmer 
im Urlaubs-
jahr tatsäch-
lich gearbei-
tet hat, bevor er krankheitsbedingt arbeitsunfähig ge-
worden ist, eines Hinweises bedurfte. Wenn hingegen 
im (gesamten) Urlaubsjahr und bis zum 31. März des 
Folgejahres eine durchgehende Arbeitsunfähigkeit be-
stand, kommt es nicht darauf an, ob der Arbeitgeber sei-

nen Hinweisobliegenhei-
ten nachgekommen ist. 

Mit Urteil vom 
31.01.2023 (9 AZR 
107/20) hat das BAG 
weiter klargestellt, dass 
hiervon eine Ausnahme 
zu machen ist, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit des 
Arbeitnehmers so früh im 
Urlaubsjahr eintritt, dass 
es dem Arbeitgeber tat-

sächlich nicht möglich war, zuvor seinen Obliegenheiten 
nachzukommen. In derartigen Konstellationen könne die 
bei Langzeiterkrankungen geltende 15-monatige Verfall-
frist ausnahmsweise unabhängig von der Erfüllung der 
Aufforderung- und Hinweisobliegenheiten beginnen. 
 

2. Vererblichkeit von Urlaubs(abgel-

tungs)ansprüchen? 

 
Noch mit Urteil vom 20.09.2011, 9 AZR 416/10, hatte 
das BAG entschieden, dass bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses mit dem Tod des Arbeitnehmers, ein 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung der Erben nicht in Be-
tracht kommt. Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt 
auch dessen regelmäßig höchstpersönliche Leistungs-
pflicht. Alle Ansprüche auf Befreiung von dieser Arbeits-
pflicht gehen damit unter, dies gelte auch für den Ur-
laubsanspruch. Dieser könne sich deshalb nicht mehr in 
einen Abgeltungsanspruch gemäß § 7 Abs. 4 BurlG um-
wandeln. Nur wenn der Arbeitnehmer nach dem Aus-
scheiden aus dem Arbeitsverhältnis verstirbt, falle der 
entstandene Anspruch in den Nachlass. Das BAG 
wähnte sich ausdrücklich im Einklang mit Art. Art. 7 I RL 
2003/88/EG und hielt offenbar eine Vorlage an den 
EuGH für nicht erforderlich. 

Werbung: 

gekündigt? 

Unsere Expertinnen helfen 

kanzlei@sfm-arbeitsrecht.de 

+49 89 23 000 50 

EuGH 22.9.2022, C-518/20 und C-
727/202 (Fraport AG und St. Vincenz-
KH): auch Verfall bei dauerhafter Ar-
beitsunfähigkeit setzt Hinweis des Ar-
beitgebers voraus 

BAG 31.01.2023 (9 AZR 107/20): aus-
nahmsweise Verfall des Urlaubsan-
spruchs bei Langzeiterkrankung trotz 
unterbliebener Mitwirkung des Arbeit-
gebers 
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Der EuGH hat dies anders gesehen: Bereits mit Urteil 
vom 12.6.2014, C-118/13 (Bollacke) führt er aus, Art. 7 
der RL 2003/88/EG verlange für einen Abgeltungsan-
spruch allein, dass das Arbeitsverhältnis beendet wurde 
und der Arbeitnehmer den Urlaubsanspruch nicht voll-
ständig genommen hat. Der Grund der Beendigung 

spiele keine 
Rolle. Das 
BAG war of-
fenbar nicht 
überzeugt und 
legte mit Be-

schluss vom 18.10.2016, 9 AZR 541/15 (A) dem EuGH 
die Frage vor, ob beim Tod eines Arbeitnehmers wäh-
rend des laufenden Arbeitsverhältnisses dessen Erben 
die Abgeltung noch ausstehender Urlaubstage verlan-
gen können. Kaum überraschend bestätige der EuGH 
mit Urteil vom 6.11.2018, C-569/16 (Bauer) seine 
Rechtsauffassung, dass das Unionsrecht einer Rege-
lung entgegensteht, wonach der Urlaubsanspruch des 
Arbeitnehmers mit dessen Tod ohne Begründung eines 
Abgeltungsanspruchs für nicht genommenen Urlaub un-
tergeht, der auf die Erben übergehen könnte. 
 

3. Verjährung von Urlaubs(abgel-

tungs)ansprüchen? 

 
Angesichts der - durch die EuGH-Entscheidung vom 
6.11.2018 wieder eröffneten - Möglichkeit der unbe-
grenzten Ansammlung von Urlaubsansprüchen blieb für 
viele Arbeitgebervertreter als Rettungsanker der Ein-
wand der Verjährung. (Nach §§ 195, 199 I BGB verjäh-
ren Ansprüche grundsätzlich drei Jahre nach Abschluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger Kenntnis von den anspruchsbegründenden 
Umständen erlangt hat.) 

Auf Vorlage des BAG hat der EuGH dem eine klare 
Absage erteilt: eine nationale Regelung, nach welcher 

der Anspruch 
auf bezahlten 
Jahresurlaub, 
nach Ablauf 
einer Frist von 

drei Jahren verjährt, ist unionsrechtswidrig, wenn der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht tatsächlich in die 
Lage versetzt hat, diesen Anspruch wahrzunehmen 
(EuGH vom 22.9.2022, C-120/21). 

Das BAG hat diese Vorgabe mit Urteil vom 20.12.2022, 
9 AZR 266/20, umgesetzt: Zwar unterliege der An-
spruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub 
grundsätzlich den gesetzlichen Verjährungsfristen. Der 
Beginn der dreijährigen Verjährungsfrist beginne hinge-
gen in richtlinienkonformer Auslegung von § 199 I BGB 
erst am Ende des Kalenderjahres, in dem der Arbeitge-
ber den Arbeitnehmer über seinen konkreten Urlaubs-
anspruch und die Verfallsfristen belehrt habe und der 
Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken 
nicht nehme. Über eine Verjährung von Urlaubsabgel-
tungsansprüchen urteilte das BAG in dieser Entschei-
dung vom 20.12.2022 dabei ausdrücklich nicht. 

Mit dieser Frage setzt sich das BAG hingegen mit 
Urteil vom 31.1.2023, 9 AZR 456/20, auseinander. Der 
gesetzliche 
Anspruch ei-
nes Arbeitneh-
mers gegen 
den Arbeitge-
ber, nicht genommenen Urlaub nach der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses abzugelten, unterliegt der Ver-
jährung. Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt bei Ab-
geltungsansprüchen i. d. R. mit dem Ende des Jahres, in 
dem der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheidet. Dies gelte unabhängig davon, ob der Arbeitge-
ber zuvor seinen Mitwirkungsobliegenheiten bei der tat-
sächlichen Gewährung von Urlaub im laufenden Ar-
beitsverhältnis genügt hat. Das BAG begründet dies da-
mit, dass das Ende des Arbeitsverhältnisses eine Zäsur 
darstelle. Der Urlaubsabgeltungsanspruch sei „anders 
als der Urlaubsanspruch nicht auf Freistellung von der 
Arbeitsver-
pflichtung zu 
Erholungs-
zwecken un-
ter Fortzahlung der Vergütung gerichtet, sondern auf 
dessen finanzielle Kompensation beschränkt“. Außer-
dem entfalle mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses die 
strukturell schwächere Stellung des Arbeitnehmers, aus 
der der EuGH die Schutzbedürftigkeit des Arbeitneh-
mers bei der Inanspruchnahme von Urlaub ableite. 

Ebenfalls am 31.1.2023 hat das BAG in einem an-
deren Verfahren (9 AZR 244/20) geurteilt, dass der Ur-
laubsabgeltungsanspruch auch nach Maßgabe einer ta-
rifvertraglichen Ausschlussfrist verfallen kann (Bisher 
unentschieden ist, ob dies auch für arbeitsvertragliche 
Ausschlussfristen gilt). 

BAG 31.1.2023, 9 AZR 456/20: Urlaubs-
abgeltungsanspruch unterliegt Verjäh-
rungsfrist 

BAG 31.01.2023, 9 AZR 244/20: tarifl-
iche Ausschlussfristen gelten auch für 
Urlaubsabgeltungsanspruch 

EuGH 12.6.2014, C-118/13 ( Bollacke); 

6.11.2018, C-569/16 (Bauer): Vererbbar-
keit des Urlaubsabgeltungsanspruchs 
bei Tod des Arbeitnehmers im laufen-
den Arbeitsverhältnis 

EuGH vom 22.09.2022, C-120/21: 
Verjährungsbeginn bei Urlaub nur nach 
Erfüllung arbeitgeberseitiger Unterrich-
tungspflicht 
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Spannend ist an beiden Entscheidungen auch, 
dass das BAG gleichzeitig Beschäftigten Vertrauens-
schutz gewährt: Endete das Arbeitsverhältnis vor der 
Entscheidung des EuGH vom 6.11.2018 (C-619/16) und 
war es dem Arbeitnehmer nicht zumutbar, Klage auf Ab-
geltung zu erheben, konnte die Verjährungsfrist nicht 
vor dem Ende des Jahres 2018, die tarifliche Aus-
schlussfrist nicht vor Bekanntgabe des EuGH-Urteils be-
ginnen (in der Praxis wird dies freilich nur für bereits seit 
längerem anhängige Verfahren relevant sein). 

Zuletzt hat der EuGH auf Vorlage des BAG am 
27.4.2023 (C-192/22) entschieden,  dass eine nationale 
Regelung die vorsieht, dass der Urlaubsanspruch , den 
ein Arbeitnehmer durch die Ausübung seiner Arbeit im 
Rahmen einer Altersteilzeitregelung erworben hat, er-

lischt, wenn 
der Arbeit-
nehmer vor 
der Freistel-
lungsphase 

wegen Krankheit daran gehindert war, diesen Urlaub zu 
nehmen, unionsrechtswidrig ist. Art. 7 umfasse neben 
dem Anspruch auf Freistellung von der Arbeit auch ei-
nen Anspruch auf Bezahlung und – als eng mit diesem 
Anspruch auf „bezahlten“ Jahresurlaub verbundenen 
Anspruch – den Anspruch auf eine finanzielle Vergütung 
für bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht ge-
nommenen Jahresurlaub. 

Zwar sei der Entscheidung KHS auch das Bestre-
ben zu entnehmen, die Arbeitgeber vor der Gefahr der 
Ansammlung von zu langen Abwesenheitszeiten des 
Arbeitnehmers und den Schwierigkeiten, die sich daraus 
für die Arbeitsorganisation ergeben könnten zu schüt-
zen. Im konkreten Fall ergebe sich die Unmöglichkeit, 

den erworbenen Urlaub vollständig zu nehmen, aller-
dings nicht aus einer längeren krankheitsbedingten Ab-
wesenheit des Arbeitnehmers, sondern daraus, dass 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer von der Arbeit freige-
stellt hat. Eine „Ansammlung“ von Urlaubsansprüchen 
ist bei Altersteilzeit auch nicht zu befürchten, da das Ar-
beitsverhältnis nach Ablauf der Freistellungsphase en-
det. Ganz maßgeblich stellt der EuGH aber auf den 
zweiten Aspekt des Anspruchs auf bezahlten Urlaub ab: 
die finanzielle Vergütung, die dem Arbeitnehmer zu-
steht, wenn er aufgrund der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht in der Lage ist, seinen Urlaub zu neh-
men. Würde man einem Arbeitnehmer, der aufgrund ei-
nes unvorhergesehenen Umstands wie Krankheit daran 
gehindert war, vor Eintritt in die Freistellungsphase und 
damit vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses seinen 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub wahrzunehmen, 
jeglichen Anspruch auf eine solche finanzielle Vergü-
tung zu versagen, liefe dies darauf hinaus, dem in Art. 7 
RL 2003/88 iVm Art. 31 II GRCh vorgesehenen Recht 
seinen Gehalt zu nehmen. 
 

4. Ausblick 

 
Ein Schlusspunkt wird diese Entscheidung nicht gewe-
sen sein. Ruhe scheint beim Thema Urlaub vorerst nicht 
einzukehren. Abzuwarten ist auch, ob nicht doch der 
Gesetzgeber irgendwann tätig wird und die - seit fast 60 
Jahren unverändert geltende - Regelung in § 7 Abs. 3 
BUrlG der „unionsrechtskonformen Auslegung“ durch 
die Rechtsprechung anpasst. Es bleibt spannend…. 

B. Renkl, RAin 

  
  

EuGH vom 27.4.2023, C-192/22 (BMW): 
kein Verfall des Urlaubsanspruchs bei 
Altersteilzeit wegen Krankheit und 
Wechsel in die Freistellungsphase 

WERBUNG 

Beschlussvorlagen für  

Betriebs- und Personalräte unter: 

www.sfm-arbeitsrecht.de 
https://sfm-arbeitsrecht.de/beschlusstexte-fuer-betriebsraete/ 

https://sfm-arbeitsrecht.de/beschlusstexte-fuer-personalraete/ 
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Auszug aus dem Gesetzesentwurf für 

eine Reform des Arbeitszeitgesetzes 

(Referentenentwurf mit Stand 

27.03.23):  

 

Kern der Änderung ist die Neufassung von § 16 
Abs. 2 sowie die Ergänzung um Abs. 3 -8: 
 
(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer jeweils 
am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen. 
Er hat ein Verzeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die 
in eine Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Absatz 
7 eingewilligt haben. Der Arbeitgeber hat die Arbeitszeit-
nachweise nach Satz 1 und 2 mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. 
 
(3) Die Aufzeichnung nach Absatz 2 Satz 1 kann durch 
den Arbeitnehmer oder einen Dritten erfolgen; der Ar-
beitgeber bleibt für die ordnungsgemäße Aufzeichnung 
verantwortlich. 
 
4) Wenn die Aufzeichnung nach Absatz 2 Satz 1 durch 
den Arbeitnehmer erfolgt und der Arbeitgeber auf die 
Kontrolle der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ver-
zichtet, hat er durch geeignete Maßnahmen sicherzu-
stellen, dass ihm Verstöße gegen die gesetzlichen Best-
immungen zu Dauer und Lage der Arbeits- und Ruhe-
zeiten bekannt werden. 
 
(5) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer auf Verlangen 
über die aufgezeichnete Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 
1 zu informieren. Er hat dem Arbeitnehmer auf Verlan-
gen eine Kopie der Aufzeichnungen zur Verfügung zu 
stellen. 
 
(6) Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, die für die Kon-
trolle der Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften erforder-
lichen Aufzeichnungen im Inland für die gesamte Dauer 
der tatsächlichen Beschäftigung der Arbeitnehmer im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes, mindestens für die 
Dauer der gesamten Werk- oder Dienstleistung, insge-
samt jedoch nicht länger als zwei Jahre in deutscher 
Sprache bereitzuhalten. Auf Verlangen der Aufsichtsbe-
hörde sind die Unterlagen 
 

(7) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifver-
trags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann 
zugelassen werden, dass 
1. die Aufzeichnung abweichend von Absatz 2 Satz 1 in 
nichtelektronischer Form erfolgen kann, 
2. die Aufzeichnung abweichend von Absatz 2 Satz 1 an 
einem anderen Tag erfolgen kann, spätestens aber bis 
zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung 
folgenden Kalendertages, 
3. die Pflicht zur Aufzeichnung nach Absatz 2 Satz 1 
nicht gilt bei Arbeitnehmern, bei denen die gesamte Ar-
beitszeit wegen der besonderen Merkmale der ausge-
übten Tätigkeit nicht gemessen oder nicht im Voraus 
festgelegt wird oder von den Arbeitnehmern selbst fest-
gelegt werden kann. 
 
(8) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann ein Arbeitge-
ber bis zum … [einsetzen: Angaben des Tages und Mo-
nats des Inkrafttretens dieses Gesetzes sowie der Jah-
reszahl des auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] die 
Arbeitszeit in nichtelektronischer Form aufzeichnen. Für 
Arbeitgeber mit weniger als 250 Arbeitnehmern gilt 
diese Ausnahme bis zum … [einsetzen: Angaben des 
Tages und Monats des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
sowie der Jahreszahl des zweiten auf das Inkrafttreten 
folgenden Jahres], für Arbeitgeber mit weniger als 50 
Arbeitnehmern bis zum … [einsetzen: 
Angaben des Tages und Monats des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes sowie 
der Jahreszahl des fünften auf das Inkrafttreten folgen-
den Jahres]. 
Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann ein Arbeitgeber 
mit bis zu zehn Arbeitnehmern die Arbeitszeit in nicht-
elektronischer Form aufzeichnen; dies gilt entsprechend 
für einen Arbeitgeber ohne Betriebsstätte im Inland, 
wenn er bis zu zehn Arbeitnehmer nach Deutschland 
entsendet. Bei Hausangestellten in einem Privathaus-
halt kann die Arbeitszeit in nichtelektronischer Form auf-
gezeichnet werden. 
 
 
Hinzu kommen Änderungen in §§ 17, 21a und 22 Ar-
bZG sowie im JArbSchG ein neuer § 49a, sowie Än-
derungen in §§ 50 und 58. Schließlich wird auch die 
Offshore-Arbeitszeitverordnung leicht angepasst. 
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Will der Arbeitgeber Überstunden anordnen oder auch 
nur wissentlich entgegennehmen ohne dass dies wo-
möglich in einer Betriebsvereinbarung vorab genehmigt 
ist, so hat er den Betriebsrat zuvor um Zustimmung zu 
bitten. Solange keine Zustimmung vorliegt, darf der 
Arbeitgeber Überstunden nicht anordnen oder ent-
gegennehmen. Er muss die Einigungsstelle anrufen 
und sich dort die nicht erteilte Zustimmung ersetzen las-
sen.  
 
Im Gegensatz zu § 99 BetrVG sieht § 87 BetrVG nicht 
vor, dass die Zustimmung als erteilt gilt, wenn der Be-
triebsrat innerhalb einer bestimmten Frist nicht reagiert 
und er sieht auch nicht vor, dass der Betriebsrat eine 
spezifische Begründung für die Verweigerung oder 
Nichterteilung der Zustimmung haben muss.  
 

Ablauf Zustimmungsverfahren zu Überstunden 
 
Variante 1: 
(1) Arbeitgeber beantragt bei Betriebsrat 
(2) Betriebsrat stimmt zu 
(3) Arbeitgeber darf durchführen 
 
Variante 2: 
(1) Arbeitgeber beantragt bei Betriebsrat 
(2) Betriebsrat stimmt nicht zu (schweigt oder sagt 

nein) 
(3) Arbeitgeber ruft die Einigungsstelle an 
(4) Betriebsrat ist mit Einigungsstelle einverstanden 

und beide einigen sich auf Besetzung 
(5) Einigungsstelle tagt und entscheidet 
(6) Arbeitgeber darf je nach Entscheidung der Eini-

gungsstelle durchführen oder nicht 
 
Variante 3: 
(1) Arbeitgeber beantragt bei Betriebsrat 
(2) Betriebsrat stimmt nicht zu (schweigt oder sagt 

nein) 
(3) Arbeitgeber ruft die Einigungsstelle an 

(4) Betriebsrat ist mit NICHT Einigungsstelle einver-
standen oder beide einigen sich NICHT auf Beset-
zung 

(5) Arbeitgeber leitet ein Einsetzungsverfahren nach § 
100 ArbGG ein 

(6) Gericht entscheidet über Einsetzung der Einigungs-
stelle 

(7) Betriebsrat geht in Beschwerde (kann) 
(8) Landesarbeitsgericht entscheidet (kann) 
(9) Einigungsstelle tagt und entscheidet 
(10) Arbeitgeber darf je nach Entscheidung der Eini-

gungsstelle durchführen oder nicht 

 
Da in aller Regel die Zeitspanne für die Durchführung 
des korrekten Verfahrens für den Arbeitgeber zu kurz 
ist, bleibt ihm Nichts anderes übrig, als entweder mit 
dem Betriebsrat eine Einigung zu erzielen und dabei 
ggf. Wünschen des Betriebsrats entgegenzukommen o-
der die Überstunden nicht auszuführen oder aber se-
henden Auges einen Rechtsverstoß zu begehen.  
 
Verhinderung von Rechtsverstößen 
 
Sind hier für den Betriebsrat Indizien erkennbar, dass 
der Arbeitgeber, obwohl keine Zustimmung vorliegt, 
gleichwohl die Überstunden anordnen oder entgegen-
nehmen möchte, so kann der Betriebsrat beim Arbeits-
gericht eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung 
beantragen. Bevor Betriebsräte gerichtlich vorgehen, 
sollten sie natürlich dem Arbeitgeber gegenüber klar ge-
macht haben, dass das Verhalten nicht toleriert wird.  
 
Stellt der Betriebsrat im Nachhinein fest, dass hier 
rechtswidriger Art und Weise Überstunden angeordnet 
oder entgegengenommen wurden, so kann er beim Ar-
beitsgericht ein Verfahren einleiten, mit dem, dem Ar-
beitgeber für die Zukunft aufgegeben wird, dies un-
ter Androhung von Ordnungsgeld zu unterlassen. 
Somit mag der Arbeitgeber im Einzelfall seinen Willen 
auch auf rechtswidrige Art und Weise durchsetzen, bei 
einer stringenten, mittelfristig angelegten Gegenwehr 

Der kleine Alltagshelfer für den Betriebsrat 
– Bearbeitungshinweis für alltäglich auftretende Themen - 

 
Teil 5: Überstunden, § 87 Abs. 1 Ziff. 3 BetrVG [Stand 27.06.2023] 
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des Betriebsrats werden diese erzieherischen Maßnah-
men jedoch früher oder später Wirkung zeitigen.  
 
Will man sich als Betriebsrat jedoch diesem „Häuser-
kampf“ nicht stellen, so bietet es sich an, mit dem Ar-
beitgeber eine Betriebsvereinbarung abzuschließen, 

in welcher Modalitäten geregelt sind, bei deren Einhal-
tung Überstunden ohne Beteiligung des Betriebsrat im 
Einzelfall zulässig sind. Ein (völliger) Verzicht auf die 
diesbezüglichen Mitbestimmungsrechte und sei es 
durch Übertragung der alleinigen Entscheidungsgewalt 
auf den Arbeitgeber ohne feste Kriterien ist übrigens un-
zulässig. .         (fl)l 

 

EuGH vom 22.06.2023 - C‑427/21 

Personalgestellung im öffentli-

chen Dienst nicht europarechts-

widrig 
 
Dies hat der EuGH am 22.06.2023 auf eine Vorlage des 
BAG entschieden. Das BAG wollte wissen, ob eine Per-
sonalgestellung gem. § 4 Abs. 3 TVöD in den Anwen-
dungsbereich der Leiharbeitsrichtlinie (RL 2008/104/EG) 
fällt. Falls dies der Fall sei, wollte das BAG ergänzend 
wissen, ob die Leiharbeitsrichtlinie eine Bereichsaus-
nahme wie die in § 1 Abs. 3 Nr. 2 b AÜG geregelte zu-
lässt.  

Der EuGH hat bereits die erste Vorlagefrage ver-
neint. Er begründet dies zum einen damit, es fehle bei 
einer dauerhaften Verlagerung der Aufgaben, die ein Ar-
beitnehmer in dem Unternehmen wahrnimmt, mit dem 
er einen Arbeitsvertrag geschlossen hat, auf ein Drittun-
ternehmen an einem „vorübergehenden Arbeitsverhält-
nis“. Darüber hinaus argumentiert der EuGH mit dem 
Schutzzweck der Norm. Der Beschäftigte könne sich in 
den zugrunde liegenden Konstellationen entscheiden, 
ob sein Arbeitsverhältnis quasi mit der Aufgabenverla-
gerung auf den Dritten übergehen soll oder er dem 
Übergang widerspricht und sein Arbeitsverhältnis mit al-
len Arbeitsbedingungen infolge dessen beim alten Ar-
beitgeber bleibt. 
 

EuGH vom 9.2.2023 – C-453/21 

Abberufungsschutz für Daten-

schutzbeauftragte ist grundsätz-

lich europarechtskonform -  
 
Das BAG hatte dem EuGH zwei Verfahren zur Vor-
abentscheidung vorgelegt. Das deutsche Recht enthält 
strengere Regeln zur Abberufung des Datenschutzbe-
auftragten als die DSGVO verlangt. Die Abberufung 
setzt gem. § 6 Abs. 4 S. 1 BDSG iVm § 626 Abs. 1 BGB 
einen wichtigen Grund voraus. Außerdem wollte das 
BAG wissen, ob ein Interessenkonflikt iSv Art. 38 VI 2 
DSGVO vorliege, wenn der Datenschutzbeauftrage zu-
gleich Betriebsratsmitglied bzw. Betriebsratsvorsitzen-
der ist und ob es für die Annahme eines Interessenkon-
flikts einer besonderen Aufgabenzuweisung innerhalb 
des Betriebsrats bedürfe. 

Der EuGH hat entschieden, dass § 6 Abs. 4 S. 1 
BDSG grds. mit der DSGVO vereinbar ist. Er stellt aber 
auch klar, dass der Abberufungsschutz nicht die Abbe-
rufung wegen eines Interessenkonflikts verhindern 
dürfte. Die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftrag-
ten dürfe nicht beeinträchtigt werden. Der EuGH hat die 
konkrete Frage, ob sich Betriebsratsamt bzw. -vorsitz 
ausschließen, lediglich abstrakt beantwortet. Das Ge-
richt weist darauf hin, dass Art. 38 VI DSGVO ausdrück-
lich erlaubt, dass Datenschutzbeauftragte auch andere 
Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Allerdings könne 
ein Interessenkonflikt bestehen, wenn andere Aufgaben 
und Pflichten den Datenschutzbeauftragten dazu veran-

 

und der EuGH … 
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lassen würden, Zweck und Mittel der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten bei dem Verantwortlichen fest-
zulegen. Wann dies der Fall sei, müsse jedoch das nati-
onale Gericht im Einzelfall auf der Grundlage einer Wür-
digung aller relevanten Umstände feststellen. 
 
Anmerkung: Das BAG hat mit Beschluss vom 
06.06.2023 – 9 AZR 383/19 die Abberufung des Be-
triebsratsvorsitzenden überraschenderweise bestätigt. 
Die Entscheidung liegt bisher im Volltext nicht vor. Der 

Pressemitteilung nach geht das BAG offenbar davon 
aus, dass der Vorsitz im Betriebsrat einer Wahrneh-
mung der Aufgaben des Beauftragten für den Daten-
schutz typischerweise entgegenstehe und den Arbeitge-
ber in aller Regel berechtigt, die Bestellung zum Daten-
schutzbeauftragten zu widerrufen. Ob dies auch für „ein-
fache“ Betriebsratsmitglieder gilt, hat das BAG wohl 
ausdrücklich offen gelassen. 

B. Renkl, Rechtsanwältin 
 

 

 

Frisch am Tisch: 
 
 

BAG vom 14.02.2023 - 1 ABR 28/21 

– Wirtschaftliche Vertretbarkeit 

eines Sozialplans 

Werden mehrere Träger eines Gemein-

schaftsbetriebs aus einem Sozialplan 

verpflichtet, müssen diese Ver-

pflichtungen dem jeweiligen Arbeit-

geber gegenüber wirtschaftlich ver-

tretbar sein. 

§ 123 InsO ist bei insolvenznahen 

Sozialplänen aber nicht als Massstab 

heranzuziehen. Über den speziellen 

Anwendungsbereich der Insolvenz hin-

ausreichende rechtliche Vorgaben für 

die wirtschaftliche Vertretbarkeit 

von Sozialplänen für Unternehmen, 

die außerhalb eines geordneten In-

solvenzverfahrens ihren einzigen Be-

trieb stilllegen und damit ihre 

wirtschaftliche Aktivität aufgeben, 

lassen sich ihnen nicht entnehmen, 

so das BAG.       (fl) 

+++ 

 

BAG vom 06.06.2023 – 9 AZR 383/19 

Betriebsratsvorsitzender als Da-

tenschutzbeauftragter 

Das BAG kam überraschend zu der 

These, dass ein Betriebsratsvorsit-

zender wegen seiner typischerweise 

herausgehobenen Funktion nicht auch 

Datenschutzbeauftragter sein könne. 

Unsere kritische Einschätzung dazu 

demnächst in CuA – Computer und Ar-

beit.        (fl) 

 

+++ 

 

ArbG München vom 19.04.2023 - 14 

BV 174/22 – Matrix-Führungskräfte 

sind wahlberechtigt zur Betriebs-

ratswahl 

Matrix-Führungskräfte also solche, 

die zwar vereinzelt Arbeitnehmer in 

einem Betrieb des Arbeitgebers füh-

ren, jedoch selbst anderen Betrieben 

des Arbeitgebers angehören, dürfen 

als Wahlberechtigte in die Wähler-

liste zur Betriebsratswahl in dem 

Betrieb, in dem sie die Arbeitnehmer 

führen, aufgenommen werden. Es liegt 

hier kein Verstoß gegen das aktive 

Wahlrecht gem. § 7 Satz 1 BetrVG 

vor. 

Maßgeblich für die Zuerkennung 

des Wahlrechts ist, ob die Matrix-

Führungskraft tatsächlich in die Or-

ganisation des Betriebs oder Be-

triebsteils eingegliedert ist. Ent-

scheidend ist, ob der Arbeitgeber 

mit Hilfe der Matrix-Führungskraft 
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den arbeits-technischen Zweck des 

jeweiligen Betriebs verfolgt.  

Im Einklang mit der Rechtspre-

chung des BAG zur Einstellung von 

Matrix-Führungskräften i.S.v. § 99 

BetrVG, geht auch das ArbG München 

davon aus, dass eine 

Eingliederung der Mat-

rix-Führungskraft in 

den Betrieb der ihm 

unterstellten Arbeit-

nehmer vorliegt. 

Schlussendlich ver-

neint das ArbG München 

einen Verstoß gegen 

das Demokratieprinzip, 

da die bestehende Ein-

gliederung die Be-

triebszugehörigkeit 

der Matrix-Führungs-

kräfte begründet und 

demnach auch deren 

Wahlberechtigung zur 

Betriebsratswahl. (mü) 

 

+++ 

LAG Köln vom 28.03.2023 - 

4 Sa 659/22 – AU-Zeiten 

wegen Unfall rechtfertigen 

keine negative Zukunfts-

prognose 

Um eine Kündigung wegen 

häufiger Kurzerkrankungen zu 

rechtfertigen, hat der Ar-

beitgeber zunächst eine 

negative Gesundheitsprognose 

dar-zulegen. Hierfür können 

Krankheitszeiten in der 

Vergangenheit als Indiz her-

angezogen werden. Nach dem 

Urteil des LAG Köln sollen 

hierfür Arbeitsunfähigkeits-

zeiten aufgrund eines Un-

falls allerdings grund-

sätzlich ausscheiden.     (br) 
 

+++ 

 

. 

  

Ausblick... 
Anstehende Entscheidungen  

 Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für eine Betriebs-
ratssprechstunde, Termin am 16.08.2023 - AZ 7 ABR 20/22  

 Direktionsrecht des Arbeitgebers - Annahmeverzugsvergü-
tung - Schadensersatz wegen verspäteter Mitteilung des 
Dienstes - Entfernung einer Abmahnung aus der Personal-
akte, Termin am 23.08.2023- AZ  5 AZR 349/22  

 Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Anweisung, die pri-
vate Nutzung von Mobiltelefonen/Smartphones während der 
Arbeitszeit zu unterlassen, Termin 17.10.2023 – AZ 1 ABR 
24/22 

 Auslegung und Umsetzung einer Betriebsvereinbarung, Ter-
min 17.10.2023 – AZ 1 ABR 26/22 

 Information des Betriebsrats bei Umsetzung von Arbeitneh-
mern auf andere Arbeitsplätze, wenn die Raumbelegung von 
einer anderen Konzern-Einheit geplant wird, Termin 
13.12.2023 – AZ 1 ABR 7/23 

... und Rausblick 
oder: sfm schreibt (auch) auswärts 
 

In der Januar-Ausgabe der CuA –Computer und Arbeit schreibt 

Krikor R. Seebacher zu „Mitbestimmung und Folgenbeseitigung“, im 
März zu „EuGH zum datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch (Anmer-
kung zu EuGH – 12.01.2023 – C-154/21“ und im März zu „Betriebsrat und 

Mitarbeiterdaten“. Für die AiB – Arbeitsrecht im Betrieb ist ein Beitrag 
zu Mitbestimmung bei agiler Arbeit angekündigt.  

Michael Fleischmann veröffentlicht in der CuA –Computer und Ar-

beit im Januar zu „Microsoft 365: Wer bestimmt mit?“, im Februar „Verwer-
tungsverbot bei unzulässiger Datennutzung (Anmerkung zu LAG Nieder-
sachsen – 06.07.2022 – 8 Sa 1148/20)“ und im Juni zu „Darf eine BV vom 
Datenschutz abweichen?“ Ein weiterer Beitrag zur Rolle der Mitarbeiterver-
tretungen bei Auskunftsverlangen nach Art. 15 DSGVO erscheint dem-
nächst. 
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Vorbemerkung sfm:  
Die Textpassagen in roter Schrift kennzeichnen die Änderungen, die im Rahmen des Vermittlungsausschusses er-
folgten Änderungen. Die gelegentlichen Anmerkungen stammen von uns (EF). 

 

Gesetz  
für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen 

 sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen,  
die Verstöße gegen das Unionsrecht melden* 

Vom 31. Mai 2023 
 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 
Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Per-

sonen (Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG) 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Zielsetzung und persönlicher Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz von natürlichen Perso-
nen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit o-
der im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit Informationen über 
Verstöße erlangt haben und diese an die nach diesem Ge-
setz vorgesehenen Meldestellen melden oder offenlegen 
(hinweisgebende Personen). 
(2) Darüber hinaus werden Personen geschützt, die Gegen-
stand einer Meldung oder Offenlegung sind, sowie sonstige 
Personen, die von einer Meldung oder Offenlegung betroffen 
sind. 
 

§ 2 
Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Meldung (§ 3 Absatz 4) und die 
Offenlegung (§ 3 Absatz 5) von Informationen über 
 

1. Verstöße, die strafbewehrt sind, 
2. Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, soweit die verletzte 

Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit 
oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ih-
rer Vertretungsorgane dient, 

3. sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften des Bundes 
und der Länder sowie unmittelbar geltende Rechtsakte 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomge-
meinschaft 
a) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi-

nanzierung, unter Einschluss insbesondere des Geld-
wäschegesetzes und der Verordnung (EU) 2015/847 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1), 

die durch die Verordnung (EU) 2019/ 2175 (ABl. L 
334 vom 27.12.2019, S. 1) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, 

b) mit Vorgaben zur Produktsicherheit und -konformität, 
c) mit Vorgaben zur Sicherheit im Straßenverkehr, die 

das Straßeninfrastruktursicherheitsmanagement, die 
Sicherheitsanforderungen in Straßentunneln sowie 
die Zulassung zum Beruf des Güterkraftverkehrsun-
ternehmers oder des Personenkraftverkehrsunterneh-
mers (Kraftomnibusunternehmen) betreffen, 

d) mit Vorgaben zur Gewährleistung der Eisenbahnbe-
triebssicherheit, 

e) mit Vorgaben zur Sicherheit im Seeverkehr betreffend 
Vorschriften der Europäischen Union für die Anerken-
nung von Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsor-
ganisationen, die Haftung und Versicherung des Be-
förderers bei der Beförderung von Reisenden auf 
See, die Zulassung von Schiffsausrüstung, die Seesi-
cherheitsuntersuchung, die Seeleute-Ausbildung, die 
Registrierung von Personen auf Fahrgastschiffen in 
der Seeschifffahrt sowie Vorschriften und Verfahrens-
regeln der Europäischen Union für das sichere Be- 
und Entladen von Massengutschiffen, 

f) mit Vorgaben zur zivilen Luftverkehrssicherheit im 
Sinne der Abwehr von Gefahren für die betriebliche 
und technische Sicherheit und im Sinne der Flugsi-
cherung, 

g) mit Vorgaben zur sicheren Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße, per Eisenbahn und per Binnen-
schiff, 

h) mit Vorgaben zum Umweltschutz, 
i) mit Vorgaben zum Strahlenschutz und zur kerntechni-

schen Sicherheit, 
j) zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuer-

baren Quellen und der Energieeffizienz, 
k) zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, zur öko-

logischen Produktion und zur Kennzeichnung von 
ökologischen Erzeugnissen, zum Schutz geografi-
scher Angaben für Agrarerzeugnisse und Lebensmit-
tel einschließlich Wein, aromatisierter Weinerzeug-
nisse und Spirituosen sowie garantiert traditioneller 
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Spezialitäten, zum Inverkehrbringen und Verwenden 
von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Tiergesundheit 
und zum Tierschutz, soweit sie den Schutz von land-
wirtschaftlichen Nutztieren, den Schutz von Tieren 
zum Zeitpunkt der Tötung, die Haltung von Wildtieren 
in Zoos, den Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere sowie den Transport von Tieren 
und die damit zusammenhängenden Vorgänge be-
treffen, 

l) zu Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe 
und Substanzen menschlichen Ursprungs, Human- 
und Tierarzneimittel, Medizinprodukte sowie die 
grenzüberschreitende Patientenversorgung, 

m) zur Herstellung, zur Aufmachung und zum Verkauf 
von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnis-
sen, 

n) zur Regelung der Verbraucherrechte und des Ver-
braucherschutzes im Zusammenhang mit Verträgen 
zwischen Unternehmern und Verbrauchern sowie 
zum Schutz von Verbrauchern im Bereich der Zah-
lungskonten und Finanzdienstleistungen, bei Preisan-
gaben sowie vor unlauteren geschäftlichen Handlun-
gen, 

o) zum Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation, zum Schutz der Vertraulichkeit der 
Kommunikation, zum Schutz personenbezogener Da-
ten im Bereich der elektronischen Kommunikation, 
zum Schutz der Privatsphäre der Endeinrichtungen 
von Nutzern und von in diesen Endeinrichtungen ge-
speicherten Informationen, zum Schutz vor unzumut-
baren Belästigungen durch Werbung mittels Telefon-
anrufen, automatischen Anrufmaschinen, Faxgeräten 
oder elektronischer Post sowie über die Rufnum-
mernanzeige und -unterdrückung und zur Aufnahme 
in Teilnehmerverzeichnisse, 

p) zum Schutz personenbezogener Daten im Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/ 
EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 
vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) ge-
mäß deren Artikel 2, 

q) zur Sicherheit in der Informationstechnik im Sinne 
des § 2 Absatz 2 des BSI-Gesetzes von Anbietern di-
gitaler Dienste im Sinne des § 2 Absatz 12 des BSI-
Gesetzes, 

r) zur Regelung der Rechte von Aktionären von Aktien-
gesellschaften, 

s) zur Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentli-
chem Interesse nach § 316a Satz 2 des Handelsge-
setzbuchs, 

t) zur Rechnungslegung einschließlich der Buchführung 
von Unternehmen, die kapitalmarktorientiert im Sinne 
des § 264d des Handelsgesetzbuchs sind, von Kre-
ditinstituten im Sinne des § 340 Absatz 1 des Han-
delsgesetzbuchs, Finanzdienstleistungsinstituten im 
Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1 des Handelsgesetz-
buchs, Wertpapierinstituten im Sinne des § 340 Ab-
satz 4a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, Instituten im 
Sinne des § 340 Absatz 5 Satz 1 des Handelsgesetz-
buchs, Versicherungsunternehmen im Sinne des § 
341 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs und Pensi-
onsfonds im Sinne des § 341 Absatz 4 Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs, 

4. Verstöße gegen bundesrechtlich und einheitlich gel-
tende Regelungen für Auftraggeber zum Verfahren der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen 
und zum Rechtsschutz in diesen Verfahren ab Errei-
chen der jeweils maßgeblichen EU-Schwellenwerte, 

5. Verstöße, die von § 4d Absatz 1 Satz 1 des Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetzes erfasst sind, soweit 
sich nicht aus § 4 Absatz 1 Satz 1 etwas anderes ergibt, 

6. Verstöße gegen für Körperschaften und Personenhan-
delsgesellschaften geltende steuerliche Rechtsnormen, 

7. Verstöße in Form von Vereinbarungen, die darauf ab-
zielen, sich in missbräuchlicher Weise einen steuerli-
chen Vorteil zu verschaffen, der dem Ziel oder dem 
Zweck des für Körperschaften und Personenhandelsge-
sellschaften geltenden Steuerrechts zuwiderläuft, 

8. Verstöße gegen die Artikel 101 und 102 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie 
Verstöße gegen die in § 81 Absatz 2 Nummer 1, 2 
Buchstabe a und Nummer 5 sowie Absatz 3 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten 
Rechtsvorschriften, 

9. Verstöße gegen Vorschriften der Verordnung (EU) 
2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. September 2022 über bestreitbare und faire 
Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtli-
nien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über 
digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 12.10.2022, S. 1), 

10. Äußerungen von Beamtinnen und Beamten, die einen 
Verstoß gegen die Pflicht zur Verfassungstreue darstel-
len. 

(2) Dieses Gesetz gilt außerdem für die Meldung und Offen-
legung von Informationen über 
1. Verstöße gegen den Schutz der finanziellen Interessen 

der Europäischen Union im Sinne des Artikels 325 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
und 

2. Verstöße gegen Binnenmarktvorschriften im Sinne des 
Artikels 26 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, einschließlich über Absatz 1 
Nummer 8 hinausgehender Vorschriften der Europäi-
schen Union über Wettbewerb und staatliche Beihilfen. 
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§ 3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Für dieses Gesetz gelten die Begriffsbestimmungen der 
folgenden Absätze. 
(2) Verstöße sind Handlungen oder Unterlassungen im Rah-
men einer beruflichen, unternehmerischen oder dienstlichen 
Tätigkeit, die rechtswidrig sind und Vorschriften oder Rechts-
gebiete betreffen, die in den sachlichen Anwendungsbereich 
nach § 2 fallen. Hierzu können auch missbräuchliche Hand-
lungen oder Unterlassungen gehören, die dem Ziel oder 
dem Zweck der Regelungen in den Vorschriften oder 
Rechtsgebieten zuwiderlaufen, die in den sachlichen Anwen-
dungsbereich nach § 2 fallen. 
(3) Informationen über Verstöße sind begründete Verdachts-
momente oder Wissen über tatsächliche oder mögliche Ver-
stöße, die bei dem Beschäftigungsgeber, bei dem die hin-
weisgebende Person tätig ist oder war, oder bei einer ande-
ren Stelle, mit der die hinweisgebende Person aufgrund ihrer 
beruflichen Tätigkeit im Kontakt steht oder stand, bereits be-
gangen wurden oder sehr wahrscheinlich erfolgen werden, 
sowie über Versuche der Verschleierung solcher Verstöße. 
(4) Meldungen sind Mitteilungen von Informationen über Ver-
stöße an interne Meldestellen (§ 12) oder externe Meldestel-
len (§§ 19 bis 24). 
(5) Offenlegung bezeichnet das Zugänglichmachen von In-
formationen über Verstöße gegenüber der Öffentlichkeit. 
(6) Repressalien sind Handlungen oder Unterlassungen im 
Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit, die eine Reak-
tion auf eine Meldung oder eine Offenlegung sind und durch 
die der hinweisgebenden Person ein ungerechtfertigter 
Nachteil entsteht oder entstehen kann. 
(7) Folgemaßnahmen sind die von einer internen Meldestelle 
nach § 18 oder von einer externen Meldestelle nach § 29 er-
griffenen Maßnahmen zur Prüfung der Stichhaltigkeit einer 
Meldung, zum weiteren Vorgehen gegen den gemeldeten 
Verstoß oder zum Abschluss des Verfahrens. 
(8) Beschäftigte sind 
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 
3. Beamtinnen und Beamte,  
4. Richterinnen und Richter mit Ausnahme der ehrenamtli-

chen Richterinnen und Richter, 
5. Soldatinnen und Soldaten, 
6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstän-

digkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen 
sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Be-
schäftigten und die ihnen Gleichgestellten, 

7. Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen oder bei einem anderen Leis-
tungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch beschäftigt sind. 

(9) Beschäftigungsgeber sind, sofern mindestens eine Per-
son bei ihnen beschäftigt ist, 

1. natürliche Personen sowie juristische Personen des öf-
fentlichen und des privaten Rechts, 

2. rechtsfähige Personengesellschaften und 
3. sonstige, nicht in den Nummern 1 und 2 genannte 

rechtsfähige Personenvereinigungen. 
(10) Private Beschäftigungsgeber sind Beschäftigungsgeber 
mit Ausnahme juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
und solcher Beschäftigungsgeber, die im Eigentum oder un-
ter der Kontrolle einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts stehen. 
 
Anmerkung zu Abs.2: Der Wortlaut „missbräuchliche“ 
Handlung wird in der EU-RL 2019/1937 wiederum nicht er-
wähnt. 
Anmerkung zu Abs.3: Der Personenkreis, der Verstöße 
melden kann und geschützt ist wird hierdurch eingeengt. 
Hier besteht ein Widerspruch zu § 1. Abs.1. Bezweckt ist 
demnach auch der Schutz von natürlichen Personen, die im 
Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit Informationen über Ver-
stöße erlangt haben und diese melden oder offenlegen. 
 

§ 4 
Verhältnis zu sonstigen Bestimmungen 

(1) Diesem Gesetz gehen spezifische Regelungen über die 
Mitteilung von Informationen über Verstöße in den folgenden 
Vorschriften vor: 
1. § 6 Absatz 5 und § 53 des Geldwäschegesetzes, 
2. § 25a Absatz 1 Satz 6 Nummer 3 des Kreditwesenge-

setzes und § 13 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgeset-
zes, 

3. § 58 des Wertpapierhandelsgesetzes, 
4. § 23 Absatz 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 
5. § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und § 68 Absatz 4 Satz 

3 des Kapitalanlagegesetzbuchs, 
6. §§ 3b und 5 Absatz 8 des Börsengesetzes, 
7. § 55b Absatz 2 Nummer 7 der Wirtschaftsprüferord-

nung, 
8. Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 
2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kom-
mission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1; L 287 vom 
21.10.2016, S. 320; L 348 vom 21.12.2016, S. 83), die 
zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1783 
(ABl. L 359 vom 11.10.2021, S. 1) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, 

9. Artikel 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung 
von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parla-
ments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
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2003/42/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes und der Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 und (EG) 
Nr. 1330/2007 der Kommission (ABl. L 122 vom 
24.4.2014, S. 18), die zuletzt durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2020/2034 (ABl. L 416 vom 11.12.2020, 
S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, und der aufgrund des § 32 Absatz 1 Nummer 1 
des Luftverkehrsgesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen, 

10. §§ 127 und 128 des Seearbeitsgesetzes, 
11. § 14 Absatz 1 des Schiffssicherheitsgesetzes in Verbin-

dung mit Abschnitt D Nummer 8 der Anlage zum 
Schiffssicherheitsgesetz und den aufgrund der §§ 9, 9a 
und 9c des Seeaufgabengesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen für Beschwerden, die die Sicherheit eines 
Schiffes unter ausländischer Flagge einschließlich der 
Sicherheit und Gesundheit seiner Besatzung, der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen an Bord und der Verhü-
tung von Verschmutzung durch Schiffe unter ausländi-
scher Flagge betreffen, und 

12. aufgrund des § 57c Satz 1 Nummer 1 und des § 68 Ab-
satz 2 in Verbindung mit Absatz 3 und mit den §§ 65, 66 
und 67 Nummer 1 und 8 und den §§ 126, 128 und 129 
des Bundesberggesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen. 

Soweit die spezifischen Regelungen in Satz 1 keine Vorga-
ben machen, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 
(2) Das Verbraucherinformationsgesetz, das Informations-
freiheitsgesetz sowie Regelungen der Länder über den Zu-
gang zu amtlichen Informationen finden keine Anwendung 
auf die Vorgänge nach diesem Gesetz. Satz 1 gilt nicht für 
die Regelungen des Bundes und der Länder über den Zu-
gang zu Umweltinformationen. 
(3) Die §§ 81h bis 81n des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen bleiben unberührt. 
(4) Die Regelungen des Strafprozessrechts werden von den 
Vorgaben dieses Gesetzes nicht berührt. 
 

§ 5 
Vorrang von Sicherheitsinteressen sowie Verschwiegen-

heits- und Geheimhaltungspflichten 
(1) Eine Meldung oder Offenlegung fällt nicht in den Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes, wenn sie folgende Informati-
onen beinhaltet: 
1. Informationen, die die nationale Sicherheit oder wesent-

liche Sicherheitsinteressen des Staates, insbesondere 
militärische oder sonstige sicherheitsempfindliche Be-
lange des Geschäftsbereiches des Bundesministeriums 
der Verteidigung oder Kritische Infrastrukturen im Sinne 
der BSI-Kritisverordnung, betreffen, 

2. Informationen von Nachrichtendiensten des Bundes o-
der der Länder oder von Behörden oder sonstigen öf-
fentlichen Stellen des Bundes oder der Länder, soweit 

sie Aufgaben im Sinne des § 10 Nummer 3 des Sicher-
heitsüberprüfungsgesetzes oder im Sinne entsprechen-
der Rechtsvorschriften der Länder wahrnehmen, oder 

3. Informationen, die die Vergabe öffentlicher Aufträge und 
Konzessionen, die in den Anwendungsbereich des Arti-
kels 346 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union fallen, betreffen. 

(2) Eine Meldung oder Offenlegung fällt auch nicht in den 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes, wenn ihr entgegen-
stehen: 
1. eine Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht zum 

materiellen oder organisatorischen Schutz von Ver-
schlusssachen, es sei denn, es handelt sich um die Mel-
dung eines Verstoßes nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 an 
eine interne Meldestelle (§ 12), mit den Aufgaben der in-
ternen Meldestelle wurde kein Dritter nach § 14 Absatz 
1 betraut und die betreffende Geheimhaltungs- oder 
Vertraulichkeitspflicht bezieht sich auf eine Verschluss-
sache des Bundes nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 des Si-
cherheitsüberprüfungsgesetzes oder auf eine entspre-
chende Verschlusssache nach den Rechtsvorschriften 
der Länder, 

2. das richterliche Beratungsgeheimnis, 
3. die Pflichten zur Wahrung der Verschwiegenheit durch 

Rechtsanwälte, Verteidiger in einem gesetzlich geord-
neten Verfahren, Kammerrechtsbeistände, Patentan-
wälte und Notare, 

4. die Pflichten zur Wahrung der Verschwiegenheit durch 
Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Angehörige eines an-
deren Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die 
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordert, mit Ausnahme von Tierärzten, so-
weit es um Verstöße gegen von § 2 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe k erfasste Rechtsvorschriften zum Schutz 
von gewerblich gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztie-
ren geht, oder 

5. die Pflichten zur Wahrung der Verschwiegenheit durch 
Personen, die aufgrund eines Vertragsverhältnisses ein-
schließlich der gemeinschaftlichen Berufsausübung, ei-
ner berufsvorbereitenden Tätigkeit oder einer sonstigen 
Hilfstätigkeit an der beruflichen Tätigkeit der in den 
Nummern 2, 3 und 4 genannten Berufsgeheimnisträger 
mitwirken. 

 
§ 6 

Verhältnis zu sonstigen Verschwiegenheits- und Ge-
heimhaltungspflichten 

(1) Beinhaltet eine interne oder eine externe Meldung oder 
eine Offenlegung ein Geschäftsgeheimnis im Sinne des § 2 
Nummer 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen, so ist die Weitergabe des Geschäftsgeheimnisses an 
eine zuständige Meldestelle oder dessen Offenlegung er-
laubt, sofern 
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1. die hinweisgebende Person hinreichenden Grund zu der 
Annahme hatte, dass die Weitergabe oder die Offenle-
gung des Inhalts dieser Informationen notwendig ist, um 
einen Verstoß aufzudecken, und 

2. die Voraussetzungen des § 33 Absatz 1 Nummer 2 und 
3 erfüllt sind. 

(2) Vorbehaltlich der Vorgaben des § 5 dürfen Informationen, 
die einer vertraglichen Verschwiegenheitspflicht, einer 
Rechtsvorschrift des Bundes, eines Landes oder einem un-
mittelbar geltenden Rechtsakt der Europäischen Union über 
die Geheimhaltung oder über Verschwiegenheitspflichten, 
dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung oder 
dem Sozialgeheimnis nach § 35 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch unterliegen, an eine zuständige Meldestelle wei-
tergegeben oder unter den Voraussetzungen des § 32 offen-
gelegt werden, sofern 
1. die hinweisgebende Person hinreichenden Grund zu der 

Annahme hatte, dass die Weitergabe oder die Offenle-
gung des Inhalts dieser Informationen notwendig ist, um 
einen Verstoß aufzudecken, und 

2. die Voraussetzungen des § 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3 
erfüllt sind. 

(3) Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit für eine Melde-
stelle Informationen erlangen, die einer vertraglichen Ver-
schwiegenheitspflicht, einer Rechtsvorschrift des Bundes 
über die Geheimhaltung oder über Verschwiegenheitspflich-
ten, dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung 
oder dem Sozialgeheimnis nach § 35 des Ersten Buches So-
zialgesetzbuch unterliegen, haben ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Informationen 
1. diese Verschwiegenheits- oder Geheimhaltungsvor-

schriften vorbehaltlich des Absatzes 4 anzuwenden und 
2. die schutzwürdigen Belange Betroffener in gleicher 

Weise zu beachten wie sie die hinweisgebende Person 
zu beachten hat, die die Informationen der Meldestelle 
mitgeteilt hat.  

(4) Meldestellen dürfen Geheimnisse im Sinne der Absätze 1 
und 2 nur insoweit verwenden oder weitergeben, wie dies für 
das Ergreifen von Folgemaßnahmen erforderlich ist. 
(5) In Bezug auf Informationen, die einer vertraglichen Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen, gelten die Absätze 3 und 
4 ab dem Zeitpunkt, zu dem Kenntnis von der Verschwie-
genheitspflicht besteht. 
 

Abschnitt 2 
Meldungen 

Unterabschnitt 1 
Grundsätze 

 
§ 7 

Wahlrecht zwischen interner und externer Meldung 
(1) Personen, die beabsichtigen, Informationen über einen 
Verstoß zu melden, können wählen, ob sie sich an eine in-
terne Meldestelle (§ 12) oder eine externe Meldestelle (§§ 

19 bis 24) wenden. Diese Personen sollten in den Fällen, in 
denen intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen wer-
den kann und sie keine Repressalien befürchten, die Mel-
dung an eine interne Meldestelle bevorzugen. Wenn einem 
intern gemeldeten Verstoß nicht abgeholfen wurde, bleibt es 
der hinweisgebenden Person unbenommen, sich an eine ex-
terne Meldestelle zu wenden. 
(2) Es ist verboten, Meldungen oder die auf eine Meldung 
folgende Kommunikation zwischen hinweisgebender Person 
und Meldestelle zu behindern oder dies zu versuchen. 
(3) Beschäftigungsgeber, die nach § 12 Absatz 1 und 3 zur 
Einrichtung interner Meldestellen verpflichtet sind, sollen An-
reize dafür schaffen, dass sich hinweisgebende Personen 
vor einer Meldung an eine externe Meldestelle zunächst an 
die jeweilige interne Meldestelle wenden. Diese Beschäfti-
gungsgeber stellen für Beschäftigte klare und leicht zugäng-
liche Informationen über die Nutzung des internen Meldever-
fahrens bereit. Die Möglichkeit einer externen Meldung darf 
hierdurch nicht beschränkt oder erschwert werden. 
Anmerkung: Die EU-RL 2019/1937 sieht ein Wahlrecht für 
die Meldung über interne oder externe Meldekanäle vor. Die 
in Abs.1 gewählte Ausgestaltung spiegelt dies lediglich in 
abgestufter Form wieder. 
 

§ 8 
Vertraulichkeitsgebot 

(1) Die Meldestellen haben die Vertraulichkeit der Identität 
der folgenden Personen zu wahren: 
1. der hinweisgebenden Person, sofern die gemeldeten In-

formationen Verstöße betreffen, die in den Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes fallen, oder die hinweis-
gebende Person zum Zeitpunkt der Meldung hinreichen-
den Grund zu der Annahme hatte, dass dies der Fall 
sei, 

2. der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, und 
3. der sonstigen in der Meldung genannten Personen. 
Die Identität der in Satz 1 genannten Personen darf aus-
schließlich den Personen, die für die Entgegennahme von 
Meldungen oder für das Ergreifen von Folgemaßnahmen zu-
ständig sind, sowie den sie bei der Erfüllung dieser Aufga-
ben unterstützenden Personen bekannt werden. 
(2) Das Gebot der Vertraulichkeit der Identität gilt unabhän-
gig davon, ob die Meldestelle für die eingehende Meldung 
zuständig ist. 
 

§ 9 
Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot 

(1) Die Identität einer hinweisgebenden Person, die vorsätz-
lich oder grob fahrlässig unrichtige Informationen über Ver-
stöße meldet, wird nicht nach diesem Gesetz geschützt. 
(2) Informationen über die Identität einer hinweisgebenden 
Person oder über sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf 
die Identität dieser Person erlauben, dürfen abweichend von 
§ 8 Absatz 1 an die zuständige Stelle weitergegeben werden 
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1. in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbe-
hörden, 

2. aufgrund einer Anordnung in einem einer Meldung nach-
folgenden Verwaltungsverfahren, einschließlich verwal-
tungsbehördlicher Bußgeldverfahren, 

3. aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung,  
4. von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

als externe Meldestelle nach § 21 an die zuständigen 
Fachabteilungen innerhalb der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht sowie bei in § 109a des Wertpa-
pierhandelsgesetzes genannten Vorgängen an die in § 
109a des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Stellen 
oder 

5. von dem Bundeskartellamt als externe Meldestelle nach 
§ 22 an die zuständigen Fachabteilungen innerhalb des 
Bundeskartellamtes sowie in den Fällen des § 49 Absatz 
2 Satz 2 und Absatz 4 und § 50d des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen an die jeweils zuständige 
Wettbewerbsbehörde. 

Die Meldestelle hat die hinweisgebende Person vorab über 
die Weitergabe zu informieren. Hiervon ist abzusehen, wenn 
die Strafverfolgungsbehörde, die zuständige Behörde oder 
das Gericht der Meldestelle mitgeteilt hat, dass durch die In-
formation die entsprechenden Ermittlungen, Untersuchun-
gen oder Gerichtsverfahren gefährdet würden. Der hinweis-
gebenden Person sind mit der Information zugleich die 
Gründe für die Weitergabe schriftlich oder elektronisch dar-
zulegen. 
(3) Über die Fälle des Absatzes 2 hinaus dürfen Informatio-
nen über die Identität der hinweisgebenden Person oder 
über sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf die Identität 
dieser Person erlauben, weitergegeben werden, wenn 
1. die Weitergabe für Folgemaßnahmen erforderlich ist 

und 
2. die hinweisgebende Person zuvor in die Weitergabe 

eingewilligt hat. 
Die Einwilligung nach Satz 1 Nummer 2 muss für jede ein-
zelne Weitergabe von Informationen über die Identität ge-
sondert und in Textform vorliegen. Die Regelung des § 26 
Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt. 
(4) Informationen über die Identität von Personen, die Ge-
genstand einer Meldung sind, und von sonstigen in der Mel-
dung genannten Personen dürfen abweichend von § 8 Ab-
satz 1 an die jeweils zuständige Stelle weitergegeben wer-
den 
1. bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung, 
2. von internen Meldestellen, sofern dies im Rahmen inter-

ner Untersuchungen bei dem jeweiligen Beschäfti-
gungsgeber oder in der jeweiligen Organisationseinheit 
erforderlich ist, 

3. sofern dies für das Ergreifen von Folgemaßnahmen er-
forderlich ist, 

4. in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbe-
hörde, 

5. aufgrund einer Anordnung in einem einer Meldung 
nachfolgenden Verwaltungsverfahren, einschließlich 
verwaltungsbehördlicher Bußgeldverfahren, 

6. aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, 
7. von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

als externe Meldestelle nach § 21 an die zuständigen 
Fachabteilungen innerhalb der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht sowie bei in § 109a des 
Wertpapierhandelsgesetzes genannten Vorgängen an 
die in § 109a des Wertpapierhandelsgesetzes genann-
ten Stellen oder 

8. von dem Bundeskartellamt als externe Meldestelle nach 
§ 22 an die zuständigen Fachabteilungen innerhalb des 
Bundeskartellamtes sowie in den Fällen des § 49 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 4 und § 50d des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen an die jeweils zu-
ständige Wettbewerbsbehörde. 

 
§ 10 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die Meldestellen sind befugt, personenbezogene Daten zu 
verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer in den §§ 13 und 
24 bezeichneten Aufgaben erforderlich ist. Abweichend von 
Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Ver-
arbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
durch eine Meldestelle zulässig, wenn dies zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben erforderlich ist. In diesem Fall hat die Melde-
stelle spezifische und angemessene Maßnahmen zur Wah-
rung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen; § 
22 Absatz 2 Satz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden. 
 

§ 11 
Dokumentation der Meldungen 

(1) Die Personen, die in einer Meldestelle für die Entgegen-
nahme von Meldungen zuständig sind, dokumentieren alle 
eingehenden Meldungen in dauerhaft abrufbarer Weise un-
ter Beachtung des Vertraulichkeitsgebots (§ 8). 
(2) Bei telefonischen Meldungen oder Meldungen mittels ei-
ner anderen Art der Sprachübermittlung darf eine dauerhaft 
abrufbare Tonaufzeichnung des Gesprächs oder dessen 
vollständige und genaue Niederschrift (Wortprotokoll) nur mit 
Einwilligung der hinweisgebenden Person erfolgen. Liegt 
eine solche Einwilligung nicht vor, ist die Meldung durch eine 
von der für die Bearbeitung der Meldung verantwortlichen 
Person zu erstellende Zusammenfassung ihres Inhalts (In-
haltsprotokoll) zu dokumentieren. 
(3) Erfolgt die Meldung im Rahmen einer Zusammenkunft 
gemäß § 16 Absatz 3 oder § 27 Absatz 3, darf mit Zustim-
mung der hinweisgebenden Person eine vollständige und 
genaue Aufzeichnung der Zusammenkunft erstellt und auf-
bewahrt werden. Die Aufzeichnung kann durch Erstellung ei-
ner Tonaufzeichnung des Gesprächs in dauerhaft abrufbarer 
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Form oder durch ein von der für die Bearbeitung der Mel-
dung verantwortlichen Person erstelltes Wortprotokoll der 
Zusammenkunft erfolgen. 
(4) Der hinweisgebenden Person ist Gelegenheit zu geben, 
das Protokoll zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren 
und es durch ihre Unterschrift oder in elektronischer Form zu 
bestätigen. Wird eine Tonaufzeichnung zur Anfertigung ei-
nes Protokolls verwendet, so ist sie zu löschen, sobald das 
Protokoll fertiggestellt ist. 
(5) Die Dokumentation wird drei Jahre nach Abschluss des 
Verfahrens gelöscht. Die Dokumentation kann länger aufbe-
wahrt werden, um die Anforderungen nach diesem Gesetz 
oder nach anderen Rechtsvorschriften zu erfüllen, solange 
dies erforderlich und verhältnismäßig ist. 
 

Unterabschnitt 2 
Interne Meldungen 

§ 12 
Pflicht zur Einrichtung interner Meldestellen 

(1) Beschäftigungsgeber haben dafür zu sorgen, dass bei 
ihnen mindestens eine Stelle für interne Meldungen einge-
richtet ist und betrieben wird, an die sich Beschäftigte wen-
den können (interne Meldestelle). Ist der Bund oder ein Land 
Beschäftigungsgeber, bestimmen die obersten Bundes- oder 
Landesbehörden Organisationseinheiten in Form von einzel-
nen oder mehreren Behörden, Verwaltungsstellen, Betrieben 
oder Gerichten. Die Pflicht nach Satz 1 gilt sodann für die 
Einrichtung und den Betrieb der internen Meldestelle bei den 
jeweiligen Organisationseinheiten. Für Gemeinden und Ge-
meindeverbände und solche Beschäftigungsgeber, die im Ei-
gentum oder unter der Kontrolle von Gemeinden und Ge-
meindeverbänden stehen, gilt die Pflicht zur Einrichtung und 
zum Betrieb interner Meldestellen nach Maßgabe des jewei-
ligen Landesrechts. 
(2) Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 gilt nur für Beschäfti-
gungsgeber mit jeweils in der Regel mindestens 50 Beschäf-
tigten. 
(3) Abweichend von Absatz 2 gilt die Pflicht nach Absatz 1 
Satz 1 unabhängig von der Zahl der Beschäftigten für 
1. Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des § 

2 Absatz 10 des Wertpapierhandelsgesetzes, 
2. Datenbereitstellungsdienste im Sinne des § 2 Absatz 40 

des Wertpapierhandelsgesetzes, 
3. Börsenträger im Sinne des Börsengesetzes, 
4. Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b des Kreditwesen-

gesetzes und Institute im Sinne des § 2 Absatz 1 des 
Wertpapierinstitutsgesetzes, 

5. Gegenparteien im Sinne des Artikels 3 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. November 2015 über die 
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 

2021/23 (ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

6. Kapitalverwaltungsgesellschaften gemäß § 17 Absatz 1 
des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie 

7. Unternehmen gemäß § 1 Absatz 1 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes mit Ausnahme der nach den §§ 61 
bis 66a des Versicherungsaufsichtsgesetzes tätigen Un-
ternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum. 

(4) Die nach Absatz 1 Satz 1 verpflichteten Beschäftigungs-
geber erteilen der internen Meldestelle die notwendigen Be-
fugnisse, um ihre Aufgaben wahrzunehmen, insbesondere, 
um Meldungen zu prüfen und Folgemaßnahmen zu ergrei-
fen. Ist der Beschäftigungsgeber der Bund oder ein Land, gilt 
Satz 1 für die jeweiligen Organisationseinheiten entspre-
chend. 
 

§ 13 
Aufgaben der internen Meldestellen 

(1) Die internen Meldestellen betreiben Meldekanäle nach § 
16, führen das Verfahren nach § 17 und ergreifen Folge-
maßnahmen nach § 18. 
(2) Die internen Meldestellen halten für Beschäftigte klare 
und leicht zugängliche Informationen über externe Meldever-
fahren gemäß Unterabschnitt 3 und einschlägige Meldever-
fahren von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen 
der Europäischen Union bereit. 

 
§ 14 

Organisationsformen interner Meldestellen 
(1) Eine interne Meldestelle kann eingerichtet werden, indem 
eine bei dem jeweiligen Beschäftigungsgeber oder bei der 
jeweiligen Organisationseinheit beschäftigte Person, eine 
aus mehreren beschäftigten Personen bestehende Arbeits-
einheit oder ein Dritter mit den Aufgaben einer internen Mel-
destelle betraut wird. Die Betrauung eines Dritten mit den 
Aufgaben einer internen Meldestelle entbindet den betrauen-
den Beschäftigungsgeber nicht von der Pflicht, selbst geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen, um einen etwaigen Verstoß 
abzustellen. Ist der Beschäftigungsgeber der Bund oder ein 
Land, gilt Satz 2 für die jeweiligen Organisationseinheiten 
entsprechend. 
(2) Mehrere private Beschäftigungsgeber mit in der Regel 50 
bis 249 Beschäftigten können für die Entgegennahme von 
Meldungen und für die weiteren nach diesem Gesetz vorge-
sehenen Maßnahmen eine gemeinsame Stelle einrichten 
und betreiben. Die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Verstoß abzustellen, und die Pflicht zur Rückmeldung an die 
hinweisgebende Person verbleiben bei dem einzelnen Be-
schäftigungsgeber. 
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§ 15 
Unabhängige Tätigkeit; notwendige Fachkunde 

(1) Die mit den Aufgaben einer internen Meldestelle beauf-
tragten Personen sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit un-
abhängig. Sie dürfen neben ihrer Tätigkeit für die interne 
Meldestelle andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Es 
ist dabei sicherzustellen, dass derartige Aufgaben und 
Pflichten nicht zu Interessenkonflikten führen. 
(2) Beschäftigungsgeber tragen dafür Sorge, dass die mit 
den Aufgaben einer internen Meldestelle beauftragten Per-
sonen über die notwendige Fachkunde verfügen. Ist der Be-
schäftigungsgeber der Bund oder ein Land, gilt Satz 1 für die 
jeweiligen Organisationseinheiten entsprechend. 
 

§ 16 
Meldekanäle für interne Meldestellen 

(1) Nach § 12 zur Einrichtung interner Meldestellen verpflich-
tete Beschäftigungsgeber richten für diese Meldekanäle ein, 
über die sich Beschäftigte und dem Beschäftigungsgeber 
überlassene Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
an die internen Meldestellen wenden können, um Informatio-
nen über Verstöße zu melden. Ist der Beschäftigungsgeber 
der Bund oder ein Land, gilt Satz 1 für die jeweiligen Organi-
sationseinheiten entsprechend. Der interne Meldekanal kann 
so gestaltet werden, dass er darüber hinaus auch natürli-
chen Personen offensteht, die im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeiten mit dem jeweiligen zur Einrichtung der internen 
Meldestelle verpflichteten Beschäftigungsgeber oder mit der 
jeweiligen Organisationseinheit in Kontakt stehen. Die in-
terne Meldestelle sollte auch anonym eingehende Meldun-
gen bearbeiten. Es besteht allerdings keine Verpflichtung, 
die Meldekanäle so zu gestalten, dass sie die Abgabe ano-
nymer Meldungen ermöglichen. 
(2) Die Meldekanäle sind so zu gestalten, dass nur die für 
die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen zu-
ständigen sowie die sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
unterstützenden Personen Zugriff auf die eingehenden Mel-
dungen haben. 
(3) Interne Meldekanäle müssen Meldungen in mündlicher o-
der in Textform ermöglichen. Mündliche Meldungen müssen 
per Telefon oder mittels einer anderen Art der Sprachüber-
mittlung möglich sein. Auf Ersuchen der hinweisgebenden 
Person ist für eine Meldung innerhalb einer angemessenen 
Zeit eine persönliche Zusammenkunft mit einer für die Ent-
gegennahme einer Meldung zuständigen Person der inter-
nen Meldestelle zu ermöglichen. Mit Einwilligung der hin-
weisgebenden Person kann die Zusammenkunft auch im 
Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen. 
Anmerkung: vgl. § 27 
 

§ 17 
Verfahren bei internen Meldungen 

(1) Die interne Meldestelle 
1. bestätigt der hinweisgebenden Person den Eingang ei-

ner Meldung spätestens nach sieben Tagen, 
2. prüft, ob der gemeldete Verstoß in den sachlichen An-

wendungsbereich nach § 2 fällt, 
3. hält mit der hinweisgebenden Person Kontakt, 
4. prüft die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung, 
5. ersucht die hinweisgebende Person erforderlichenfalls 

um weitere Informationen und 
6. ergreift angemessene Folgemaßnahmen nach § 18.  
(2) Die interne Meldestelle gibt der hinweisgebenden Person 
innerhalb von drei Monaten nach der Bestätigung des Ein-
gangs der Meldung oder, wenn der Eingang nicht bestätigt 
wurde, spätestens drei Monate und sieben Tage nach Ein-
gang der Meldung eine Rückmeldung. Die Rückmeldung 
umfasst die Mitteilung geplanter sowie  bereits ergriffener 
Folgemaßnahmen sowie die Gründe für diese. Eine Rück-
meldung an die hinweisgebende Person darf nur insoweit er-
folgen, als dadurch interne Nachforschungen oder Ermittlun-
gen nicht berührt und die Rechte der Personen, die Gegen-
stand einer Meldung sind oder die in der Meldung genannt 
werden, nicht beeinträchtigt werden. 
 

§ 18 
Folgemaßnahmen der internen Meldestelle 

Als Folgemaßnahmen kann die interne Meldestelle insbe-
sondere 
1. interne Untersuchungen bei dem Beschäftigungsgeber 

oder bei der jeweiligen Organisationseinheit durchfüh-
ren und betroffene Personen und Arbeitseinheiten kon-
taktieren, 

2. die hinweisgebende Person an andere zuständige Stel-
len verweisen, 

3. das Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus ande-
ren Gründen abschließen oder 

4. das Verfahren zwecks weiterer Untersuchungen abge-
ben an 

a) eine bei dem Beschäftigungsgeber oder bei der je-
weiligen Organisationseinheit für interne Ermittlungen 
zuständige Arbeitseinheit oder 

b) eine zuständige Behörde. 
 

Unterabschnitt 3 
Externe Meldestellen 

§ 19 
Errichtung und Zuständigkeit einer externen Meldestelle 

des Bundes 
(1) Der Bund errichtet beim Bundesamt für Justiz eine Stelle 
für externe Meldungen (externe Meldestelle des Bundes). 
Die externe Meldestelle des Bundes ist organisatorisch vom 
übrigen Zuständigkeitsbereich des Bundesamts für Justiz 
getrennt. 
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(2) Die Aufgaben der externen Meldestelle des Bundes wer-
den unabhängig von den sonstigen Aufgaben des Bundes-
amts für Justiz wahrgenommen. Die Dienstaufsicht über die 
externe Meldestelle des Bundes führt die Präsidentin oder 
der Präsident des Bundesamts für Justiz. Die externe Melde-
stelle des Bundes untersteht einer Dienstaufsicht nur, soweit 
nicht ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. 
(3) Der externen Meldestelle des Bundes ist die für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstat-
tung zur Verfügung zu stellen. 
(4) Die externe Meldestelle des Bundes ist zuständig, soweit 
nicht eine externe Meldestelle nach den §§ 20 bis 23 zustän-
dig ist. 
 

§ 20 
Errichtung und Zuständigkeit externer Meldestellen der 

Länder 
Jedes Land kann eine eigene externe Meldestelle einrichten 
für Meldungen, die die jeweilige Landesverwaltung und die 
jeweiligen Kommunalverwaltungen betreffen. 
 

§ 21 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als ex-

terne Meldestelle 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist zu-
ständige externe Meldestelle für 
1. Meldungen, die von § 4d des Finanzdienstleistungsauf-

sichtsgesetzes erfasst werden, einschließlich Meldun-
gen, die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Über-
nahmegesetzes betreffen, 

2. Meldungen von Informationen über Verstöße 
a) nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a, soweit die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu-
ständige Behörde im Sinne des § 50 Absatz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 2 des Geldwäschegesetzes ist, 
sowie  

b) nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe r bis t. 
Für die über dieses Gesetz hinausgehende nähere Ausge-
staltung der Organisation und des Verfahrens der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als externe Melde-
stelle gilt § 4d des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes. 
 

§ 22 
Bundeskartellamt als externe Meldestelle 

(1) Das Bundeskartellamt ist zuständige externe Meldestelle 
für Meldungen von Informationen über Verstöße nach § 2 
Absatz 1 Nummer 8 und 9. § 7 Absatz 1 Satz 3 findet mit der 
Maßgabe Anwendung, dass sich die hinweisgebende Per-
son jederzeit und unabhängig vom Ausgang des Verfahrens 
über die interne Meldung an das Bundeskartellamt wenden 
kann. 
(2) Die Befugnisse des Bundeskartellamts nach anderen 
Vorschriften bleiben unberührt. 
 

§ 23 
Weitere externe Meldestellen 

(1) Der Bund richtet eine weitere externe Meldestelle ein für 
externe Meldungen, die die externe Meldestelle des Bundes 
nach § 19 betreffen. 
(2) Für Meldungen, die eine externe Meldestelle nach den 
§§ 20 bis 22 betreffen, ist weitere externe Meldestelle die ex-
terne Meldestelle des Bundes nach § 19. 
 

§ 24 
Aufgaben der externen Meldestellen 

(1) Die externen Meldestellen errichten und betreiben Melde-
kanäle nach § 27, prüfen die Stichhaltigkeit einer Meldung 
und führen das Verfahren nach § 28. 
(2) Die externen Meldestellen bieten natürlichen Personen, 
die in Erwägung ziehen, eine Meldung zu erstatten, umfas-
sende und unabhängige Informationen und Beratung über 
bestehende Abhilfemöglichkeiten und Verfahren für den 
Schutz vor Repressalien. Dabei informieren die externen 
Meldestellen insbesondere auch über die Möglichkeit einer 
internen Meldung. 
(3) Die externen Meldestellen veröffentlichen in einem ge-
sonderten, leicht erkennbaren und leicht zugänglichen Ab-
schnitt ihres Internetauftritts 
1. die Voraussetzungen für den Schutz nach Maßgabe 

dieses Gesetzes, 
2. Erläuterungen zum Meldeverfahren sowie die Art der 

möglichen Folgemaßnahmen nach § 29, 
3. die geltende Vertraulichkeitsregelung für Meldungen 

und Informationen über die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, 

4. Informationen über die verfügbaren Abhilfemöglichkei-
ten und Verfahren zum Schutz vor Repressalien sowie 
die Verfügbarkeit einer vertraulichen Beratung von Per-
sonen, die in Erwägung ziehen, eine Meldung zu erstat-
ten, 

5. eine leicht verständliche Erläuterung dazu, unter wel-
chen Voraussetzungen Personen, die eine Meldung an 
die externe Meldestelle richten, nicht wegen Verletzung 
der Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten 
haftbar gemacht werden können, 

6. ihre Erreichbarkeiten, insbesondere E-Mail-Adresse, 
Postanschrift und Telefonnummer, sowie die Angabe, 
ob Telefongespräche aufgezeichnet werden. 

(4) Die externen Meldestellen halten klare und leicht zugäng-
liche Informationen über ihre jeweiligen Meldeverfahren be-
reit, auf die interne Meldestellen zugreifen oder verweisen 
können, um ihrer Pflicht nach § 13 Absatz 2 nachzukommen. 
Die externe Meldestelle des Bundes hält zudem klare und 
leicht zugängliche Informationen über die in § 13 Absatz 2 
genannten Meldeverfahren bereit, auf die interne Meldestel-
len zugreifen oder verweisen können, um ihrer Pflicht nach § 
13 Absatz 2 nachzukommen. 
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§ 25 
Unabhängige Tätigkeit; Schulung 

(1) Die externen Meldestellen arbeiten im Rahmen ihrer Auf-
gaben und Befugnisse fachlich unabhängig und von den in-
ternen Meldestellen getrennt. Die Aufsicht über sie erstreckt 
sich auf die Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht. 
(2) Die für die Bearbeitung von Meldungen zuständigen Per-
sonen werden regelmäßig für diese Aufgabe geschult. Sie 
dürfen neben ihrer Tätigkeit für eine externe Meldestelle an-
dere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Es ist dabei si-
cherzustellen, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht 
zu einem Interessenkonflikt führen. 
 

§ 26 
Berichtspflichten der externen Meldestellen 

(1) Die externen Meldestellen berichten jährlich in zusam-
mengefasster Form über die eingegangenen Meldungen. 
Der Bericht darf keine Rückschlüsse auf die beteiligten Per-
sonen oder Unternehmen zulassen. Er ist der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 
(2) Für den Bericht erfassen die externen Meldestellen die 
folgenden Daten und weisen sie im Bericht aus: 
1. die Anzahl der eingegangenen Meldungen, 
2. die Anzahl der Fälle, in denen interne Untersuchungen 

bei den betroffenen Unternehmen oder Behörden einge-
leitet wurden, 

3. die Anzahl der Fälle, die Ermittlungen einer Staatsan-
waltschaft oder ein gerichtliches Verfahren zur Folge 
hatten, und 

4. die Anzahl der Fälle, die eine Abgabe an eine sonstige 
zuständige Stelle zur Folge hatten. 

(3) Die externe Meldestelle des Bundes nach § 19 übermit-
telt ihren Jahresbericht darüber hinaus dem Deutschen Bun-
destag, dem Bundesrat und der Bundesregierung und über-
mittelt eine Zusammenstellung der Berichte nach den Absät-
zen 1 und 2 der Europäischen Kommission. 
 

Unterabschnitt 4 
Externe Meldungen 

§ 27 
Meldekanäle für externe Meldestellen 

(1) Für externe Meldestellen werden Meldekanäle eingerich-
tet, über die sich hinweisgebende Personen an die externen 
Meldestellen wenden können, um Informationen über Ver-
stöße zu melden. § 16 Absatz 2 gilt entsprechend. Die ex-
terne Meldestelle sollte auch anonym eingehende Meldun-
gen bearbeiten. Vorbehaltlich spezialgesetzlicher Regelun-
gen besteht allerdings keine Verpflichtung, die Meldekanäle 
so zu gestalten, dass sie die Abgabe anonymer Meldungen 
ermöglichen. 
(2) Wird eine Meldung bei einer externen Meldestelle von 
anderen als den für die Bearbeitung zuständigen Personen 
entgegengenommen, so ist sie unverzüglich, unverändert 
und unmittelbar an die für die Bearbeitung zuständigen Per-
sonen weiterzuleiten. 

(3) Externe Meldekanäle müssen Meldungen in mündlicher 
und in Textform ermöglichen. Mündliche Meldungen müssen 
per Telefon oder mittels einer anderen Art der Sprachüber-
mittlung möglich sein. Auf Ersuchen der hinweisgebenden 
Person ist für eine Meldung innerhalb einer angemessenen 
Zeit eine persönliche Zusammenkunft mit den für die Entge-
gennahme einer Meldung zuständigen Personen der exter-
nen Meldestelle zu ermöglichen. Mit Einwilligung der hin-
weisgebenden Person kann die Zusammenkunft auch im 
Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen. 
 
Anmerkung: Da eine anonyme Meldung den größtmögli-
chen Schutz der hinweisgebenden Person gewährt und eini-
ges dafür spricht, dass anonyme Hinweise im Durchschnitt 
einen höheren Wert haben, wäre eine Verpflichtung zur Be-
arbeitung und Ermöglichung von anonymen Meldungen 
wünschenswert gewesen (vgl. zutreffend Nielebock, jurisPR-
ArbR 23/2023 Anm.1). 
 

§ 28 
Verfahren bei externen Meldungen 

(1) Die externen Meldestellen bestätigen den Eingang einer 
Meldung umgehend, spätestens jedoch sieben Tage nach 
Eingang der Meldung. Eine Eingangsbestätigung erfolgt 
nicht, wenn die hinweisgebende Person darauf ausdrücklich 
verzichtet oder wenn hinreichender Grund zu der Annahme 
besteht, dass die Eingangsbestätigung den Schutz der Iden-
tität der hinweisgebenden Person beeinträchtigen würde. In 
für ein internes Meldeverfahren geeigneten Fällen weisen 
die externen Meldestellen zusammen mit der Eingangsbe-
stätigung die hinweisgebende Person auf die Möglichkeit ei-
ner internen Meldung hin. 
(2) Die externen Meldestellen prüfen, ob der gemeldete Ver-
stoß in den sachlichen Anwendungsbereich nach § 2 fällt 
und keine Ausnahmen vom Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes nach § 5 greifen. Ist dies der Fall, prüfen sie die 
Stichhaltigkeit der Meldung und ergreifen angemessene Fol-
gemaßnahmen nach § 29. 
(3) Für die Akteneinsicht durch Beteiligte im Sinne dieses 
Gesetzes gilt § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Be-
stehende Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten 
im Sinne des § 6 Absatz 3 sind zu beachten. Für die hin-
weisgebende Person gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend; hierbei ist sicherzustellen, dass die Rechte der Per-
sonen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der 
Meldung genannt werden, nicht beeinträchtigt werden. 
(4) Die hinweisgebende Person erhält auf ihre Meldung hin 
innerhalb einer angemessenen Zeit eine Rückmeldung. 
Diese erfolgt spätestens nach drei Monaten. In Fällen, in de-
nen die Bearbeitung umfangreich ist, beträgt diese Frist 
sechs Monate. Die Gründe für die Verlängerung der Frist 
sind der hinweisgebenden Person mitzuteilen. § 17 Absatz 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
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(5) Meldungen über Verstöße von besonderer Schwere kön-
nen vorrangig behandelt werden. Die Fristen des Absatzes 4 
für eine Rückmeldung bleiben davon unberührt. 

 
§ 29 

Folgemaßnahmen der externen Meldestellen 
(1) Die externen Meldestellen können nach pflichtgemäßem 
Ermessen Auskünfte von den betroffenen natürlichen Perso-
nen, von dem betroffenen Beschäftigungsgeber, von Dritten 
sowie von Behörden verlangen, soweit dies zur Überprüfung 
der Stichhaltigkeit der Meldung erforderlich ist. Für die Be-
antwortung des Auskunftsverlangens ist eine angemessene 
Frist zu gewähren. Für Auskunftsverlangen nach Satz 1 gel-
ten das Zeugnisverweigerungsrecht nach den §§ 53 und 53a 
und das Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 der Straf-
prozessordnung entsprechend. Für die Beantwortung von 
Auskunftsverlangen wird auf Antrag eine Entschädigung ent-
sprechend den Vorschriften des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes über die Entschädigung von Zeugen 
gewährt. § 23 Absatz 2 Satz 2 des Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetzes gilt entsprechend. 
(2) Als weitere Folgemaßnahmen können die externen Mel-
destellen nach pflichtgemäßem Ermessen 
1. betroffene Beschäftigungsgeber kontaktieren, 
2. die hinweisgebende Person an andere zuständige Stel-

len verweisen, 
3. das Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus ande-

ren Gründen abschließen oder 
4. das Verfahren an eine zuständige Behörde zwecks wei-

terer Untersuchungen abgeben. 
 

§ 30 
Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Stellen 

Die externen Meldestellen sowie die sonstigen öffentlichen 
Stellen, die für die Aufklärung, Verhütung und Verfolgung 
von Verstößen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes zu-
ständig sind, arbeiten zur Durchführung dieses Gesetzes zu-
sammen und unterstützen sich gegenseitig. Spezielle ge-
setzliche Regelungen zur Zusammenarbeit öffentlicher Stel-
len bleiben hiervon unberührt. 
 

§ 31 
Abschluss des Verfahrens 

(1) Hat eine externe Meldestelle die Stichhaltigkeit einer Mel-
dung geprüft und das Verfahren nach § 28 geführt, schließt 
sie das Verfahren ab. 
(2) Ist eine externe Meldestelle nicht zuständig für eine Mel-
dung oder ist es ihr nicht möglich, dem gemeldeten Verstoß 
innerhalb einer angemessenen Zeit weiter nachzugehen, so 
leitet sie die Meldung unverzüglich unter Wahrung der Ver-
traulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person an die 
jeweilige für die Aufklärung, Verhütung und Verfolgung des 
Verstoßes zuständige Stelle weiter. Dies gilt auch für Mel-
dungen, für deren Weiterverfolgung nach § 4 Absatz 1 die 

externe Meldestelle nicht zuständig ist. Über die Weiterlei-
tung setzt die externe Meldestelle die hinweisgebende Per-
son unverzüglich in Kenntnis. Ist die Weiterleitung unter 
Wahrung der Vertraulichkeit der Identität nicht möglich, ist § 
9 Absatz 3 zu beachten. 
(3) Kommt eine externe Meldestelle zu dem Ergebnis, dass 
ein gemeldeter Verstoß als geringfügig anzusehen ist, so 
kann sie nach pflichtgemäßem Ermessen das Verfahren ab-
schließen. 
(4) Betrifft eine Meldung einen Sachverhalt, zu dem bereits 
ein Verfahren nach diesem Gesetz abgeschlossen wurde, so 
kann eine externe Meldestelle nach pflichtgemäßem Ermes-
sen das Verfahren abschließen, wenn die Meldung keine 
neuen Tatsachen enthält. Dies gilt nicht, wenn neue rechtli-
che oder sachliche Umstände ein anderes Vorgehen recht-
fertigen. 
(5) Schließt eine externe Meldestelle das Verfahren nach 
Absatz 3 oder Absatz 4 ab, teilt sie der hinweisgebenden 
Person die Entscheidung und die Gründe für die Entschei-
dung unverzüglich mit. Die externe Meldestelle soll die Ent-
scheidung nach Satz 1 unter Wahrung der Vertraulichkeit 
der Identität der in § 8 Absatz 1 genannten Personen dem 
betroffenen Beschäftigungsgeber mitteilen, wenn dieser zu-
vor gemäß § 29 Absatz 2 Nummer 1 von der externen Mel-
destelle kontaktiert wurde. 
(6) Eine externe Meldestelle teilt der hinweisgebenden Per-
son das Ergebnis der durch die Meldung ausgelösten Unter-
suchungen nach deren Abschluss mit, soweit dies mit ge-
setzlichen Verschwiegenheitspflichten vereinbar ist. Absatz 
5 Satz 2 ist anzuwenden. 
(7) Für Streitigkeiten wegen der Entscheidungen einer exter-
nen Meldestelle nach den Absätzen 1 bis 6 ist der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben. Vor Erhebung einer Klage bedarf 
es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren. 
 

Abschnitt 3 
Offenlegung 

§ 32 
Offenlegen von Informationen 

(1) Personen, die Informationen über Verstöße offenlegen, 
fallen unter die Schutzmaßnahmen dieses Gesetzes, wenn 
sie 
1. zunächst gemäß Abschnitt 2 Unterabschnitt 4 eine ex-

terne Meldung erstattet haben und 
a) hierauf innerhalb der Fristen für eine Rückmeldung 

nach § 28 Absatz 4 keine geeigneten Folgemaßnah-
men nach § 29 ergriffen wurden oder 

b) sie keine Rückmeldung über das Ergreifen solcher 
Folgemaßnahmen erhalten haben oder 

2. hinreichenden Grund zu der Annahme hatten, dass 
a) der Verstoß wegen eines Notfalls, der Gefahr irrever-

sibler Schäden oder vergleichbarer Umstände eine 
unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öf-
fentlichen Interesses darstellen kann, 
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b) im Fall einer externen Meldung Repressalien zu be-
fürchten sind oder 

c) Beweismittel unterdrückt oder vernichtet werden 
könnten, Absprachen zwischen der zuständigen ex-
ternen Meldestelle und dem Urheber des Verstoßes 
bestehen könnten oder aufgrund sonstiger besonde-
rer Umstände die Aussichten gering sind, dass die 
externe Meldestelle wirksame Folgemaßnahmen 
nach § 29 einleiten wird. 

(2) Das Offenlegen unrichtiger Informationen über Verstöße 
ist verboten. 

 
Abschnitt 4 

Schutzmaßnahmen 
§ 33 

Voraussetzungen für den Schutz hinweisgebender Per-
sonen 

(1) Die §§ 35 bis 37 sind auf hinweisgebende Personen an-
wendbar, sofern 
1. diese intern gemäß § 17 oder extern gemäß § 28 Mel-

dung erstattet haben oder eine Offenlegung gemäß § 32 
vorgenommen haben, 

2. die hinweisgebende Person zum Zeitpunkt der Meldung 
oder Offenlegung hinreichenden Grund zu der Annahme 
hatte, dass die von ihr gemeldeten oder offengelegten 
Informationen der Wahrheit entsprechen, und 

3. die Informationen Verstöße betreffen, die in den Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes fallen, oder die hinweis-
gebende Person zum Zeitpunkt der Meldung oder Of-
fenlegung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, 
dass dies der Fall sei. 

(2) Die §§ 35 bis 37 sind unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 auch anwendbar auf Personen, die zuständigen 
Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäi-
schen Union in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes 
fallende Verstöße gegen das Unionsrecht melden.  
 

§ 34 
Weitere geschützte Personen 

(1) Die §§ 35 bis 37 gelten entsprechend für natürliche Per-
sonen, die die hinweisgebende Person bei einer internen o-
der externen Meldung oder einer Offenlegung im beruflichen 
Zusammenhang vertraulich unterstützen, sofern die gemel-
deten oder offengelegten Informationen 
1. zutreffend sind oder die unterstützende Person zum 

Zeitpunkt der Unterstützung hinreichenden Grund zu 
der Annahme hatte, dass die von der hinweisgebenden 
Person gemeldeten oder offengelegten Informationen 
der Wahrheit entsprachen, und 

2. Verstöße betreffen, die in den Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes fallen, oder die unterstützende Person 
zum Zeitpunkt der Unterstützung hinreichenden Grund 
zu der Annahme hatte, dass dies der Fall sei. 

 

(2) Sofern die Voraussetzungen des § 33 erfüllt sind, gelten 
die §§ 35 bis 37 entsprechend für 
1. Dritte, die mit der hinweisgebenden Person in Verbin-

dung stehen und in einem beruflichen Zusammenhang 
Repressalien erlitten haben, es sei denn, diese beruhen 
nicht auf der Meldung oder Offenlegung durch die hin-
weisgebende Person, und 

2. juristische Personen, rechtsfähige Personengesellschaf-
ten und sonstige rechtsfähige Personenvereinigungen, 
die mit der hinweisgebenden Person infolge einer Betei-
ligung rechtlich verbunden sind oder für die die hinweis-
gebende Person tätig ist oder mit denen sie in einem 
beruflichen Kontext anderweitig in Verbindung steht. 
 

§ 35 
Ausschluss der Verantwortlichkeit 

(1) Eine hinweisgebende Person kann nicht für die Beschaf-
fung von oder den Zugriff auf Informationen, die sie gemel-
det oder offengelegt hat, rechtlich verantwortlich gemacht 
werden, sofern die Beschaffung nicht als solche oder der Zu-
griff nicht als solcher eine eigenständige Straftat darstellt. 
(2) Eine hinweisgebende Person verletzt keine Offenle-
gungsbeschränkungen und kann nicht für die bei einer Mel-
dung oder Offenlegung erfolgte Weitergabe von Informatio-
nen rechtlich verantwortlich gemacht werden, sofern sie hin-
reichenden Grund zu der Annahme hatte, dass die Weiter-
gabe der Informationen erforderlich war, um einen Verstoß 
aufzudecken. 
 

§ 36 
Verbot von Repressalien; Beweislastumkehr 

(1) Gegen hinweisgebende Personen gerichtete Repressa-
lien sind verboten. Das gilt auch für die Androhung und den 
Versuch, Repressalien auszuüben. 
(2) Erleidet eine hinweisgebende Person eine Benachteili-
gung im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit und 
macht sie geltend, diese Benachteiligung infolge einer Mel-
dung oder Offenlegung nach diesem Gesetz erlitten zu ha-
ben, so wird vermutet, dass diese Benachteiligung eine Re-
pressalie für diese Meldung oder Offenlegung ist. In diesem 
Fall hat die Person, die die hinweisgebende Person benach-
teiligt hat, zu beweisen, dass die Benachteiligung auf hinrei-
chend gerechtfertigten Gründen basierte oder dass sie nicht 
auf der Meldung oder Offenlegung beruhte. 
 

§ 37 
Schadensersatz nach Repressalien 

(1) Bei einem Verstoß gegen das Verbot von Repressalien 
ist der Verursacher verpflichtet, der hinweisgebenden Per-
son den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 
(2) Ein Verstoß gegen das Verbot von Repressalien begrün-
det keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungs-
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verhältnisses, eines Berufsausbildungsverhältnisses oder ei-
nes anderen Vertragsverhältnisses oder auf einen berufli-
chen Aufstieg. 
 
Anmerkung: § 37 Abs. 2 S.2 wurde gestrichen, dieser ent-
hielt einen ausdrücklichen Anspruch auf Entschädigung von 
immateriellen Schäden. Ob dies den Anforderungen der um-
zusetzenden EU-RL 2019/1937 entspricht, ist fraglich. 
 

§ 38 
Schadensersatz nach einer Falschmeldung 

Die hinweisgebende Person ist zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, der aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Meldung oder Offenlegung unrichtiger Informationen 
entstanden ist. 
 

§ 39 
Verbot abweichender Vereinbarungen 

Vereinbarungen, die die nach diesem Gesetz bestehenden 
Rechte hinweisgebender Personen oder sonst nach diesem 
Gesetz geschützter Personen einschränken, sind unwirk-
sam. 
 

Abschnitt 5 
Sanktionen 

§ 40 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer wissentlich entgegen § 32 
Absatz 2 eine unrichtige Information offenlegt. 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer 
1. entgegen § 7 Absatz 2 eine Meldung oder dort ge-

nannte Kommunikation behindert, 
2. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass 

eine interne Meldestelle eingerichtet ist und betrieben 
wird, oder 

3. entgegen § 36 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 34, eine Repressalie ergreift. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 die Vertraulichkeit nicht wahrt. 
(4) Ordnungswidrig handelt, wer eine in Absatz 3 bezeich-
nete Handlung fahrlässig begeht. 
(5) Der Versuch einer Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 2 Nummer 1 und 3 geahndet werden. 
(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 
2 Nummer 1 und 3, der Absätze 3 und 5 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 
2 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend 
Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen 
des Absatzes 2 Nummer 1 und 3 und der Absätze 3 und 4 
anzuwenden. 
Anmerkung: Zuvor war ein Bußgeldrahmen von bis zu € 
100.000 vorgesehen. 
 

Abschnitt 6 
Schlussvorschriften 

§ 41 
Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesra-
tes bedarf, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz, dem Bundesministerium der Fi-
nanzen, dem Bundesministerium des Innern und für Heimat, 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bun-
desministerium der Verteidigung, dem Bundesministerium 
für Gesundheit und dem Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
1. die nähere Ausgestaltung der Organisation und des 

Verfahrens der externen Meldestelle des Bundes zu re-
geln und 

2. eine weitere externe Meldestelle nach § 23 Absatz 1 zu 
bestimmen. 

 
§ 42 

Übergangsregelung 
(1) Abweichend von § 12 Absatz 1 müssen private Beschäf-
tigungsgeber mit in der Regel 50 bis 249 Beschäftigten ihre 
internen Meldestellen erst ab dem 17. Dezember 2023 ein-
richten. Satz 1 gilt nicht für die in § 12 Absatz 3 genannten 
Beschäftigungsgeber. 
(2) § 40 Absatz 2 Nummer 2 ist erst ab dem 1. Dezember 
2023 anzuwenden.  
 

Artikel 2 
Änderung des Arbeitsschutzgesetzes 

In § 17 Absatz 2 Satz 3 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. 
August 1996 (BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch Artikel 6k 
des Gesetzes vom 16. September 2022 (BGBl. I S. 1454) 
geändert worden ist, werden nach den Wörtern „die Vor-
schriften“ die Wörter „des Hinweisgeberschutzgesetzes,“ 
eingefügt. 
 

Artikel 3 
Änderung des Bundesbeamtengesetzes 

Das Bundesbeamtengesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 
160), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2250) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 67 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am Ende gestri-
chen. 

b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort 
„oder“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 
„4. Informationen unter den Voraussetzungen des 
Hinweisgeberschutzgesetzes an eine zuständige Mel-
destelle weitergegeben oder offengelegt werden.“ 
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2. Dem § 125 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
„(3) Beamtinnen und Beamte, die eine Meldung oder Offen-
legung nach dem Hinweisgeberschutzgesetz vornehmen, 
sind von der Einhaltung des Dienstwegs befreit.“ 

 
Artikel 4 

Änderung des Beamtenstatusgesetzes 
§ 37 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. 
Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
1. In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen. 
2. In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort 

„oder“ ersetzt. 
3. Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. Informationen unter den Voraussetzungen des Hin-
weisgeberschutzgesetzes an eine zuständige Melde-
stelle weitergegeben oder offengelegt werden.“ 

 
Artikel 5 

Änderung des Soldatengesetzes 
§ 14 Absatz 1 Satz 2 des Soldatengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. August 
2021 (BGBl. I S. 3932) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
1. In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen. 
2. In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort 

„oder“ ersetzt. 
3. Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. Informationen unter den Voraussetzungen des Hin-
weisgeberschutzgesetzes an eine zuständige Melde-
stelle weitergegeben oder offengelegt werden.“ 

 
Artikel 6 

Änderung der Gewerbeordnung 
§ 34d Absatz 12 Satz 3 der Gewerbeordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 
202), die zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2606) geändert worden ist, wird 
durch die folgenden Sätze ersetzt: 
„§ 4 Absatz 2 sowie die §§ 5 bis 11, 24, 25 und 27 bis 31 
des Hinweisgeberschutzgesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 140) sind entsprechend anzuwenden. Die Schutz-
maßnahmen für hinweisgebende Personen im Sinne des § 1 
des Hinweisgeberschutzgesetzes richten sich nach dessen 
Abschnitten 3 und 4.“ 
 

Artikel 7 
Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 

§ 4d des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes vom 22. 
April 2002 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 13 des 

Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. Die Absätze 3 bis 8 werden aufgehoben. 
2. Absatz 9 wird Absatz 2 und Satz 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
„Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechts-
verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, nähere Bestimmungen über Inhalt, Art, Umfang und 
Form der Meldung von Verstößen, für die die Bundesanstalt 
nach Absatz 1 und § 21 des Hinweisgeberschutzgesetzes 
zuständig ist, einschließlich der von Absatz 1 erfassten 
Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen und sonstigen 
Vorschriften sowie Verordnungen und Richtlinien der Euro-
päischen Union, erlassen.“ 

 
Artikel 8 

Änderung des Geldwäschegesetzes 
Dem § 53 des Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden 
ist, wird folgender Absatz 8 angefügt: 
„(8) Soweit die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht als zuständige Behörde im Sinne des § 50 für die Er-
richtung eines Systems im Sinne von Absatz 1 zuständig ist, 
richten sich die Errichtung und der Betrieb nach § 4d des Fi-
nanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes. Die Absätze 3 bis 7 
finden insoweit keine Anwendung.“ 
 

Artikel 9 
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

§ 23 Absatz 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 1. 
April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wör-

tern „einen Prozess“ die Wörter „gemäß dem Hinweis-
geberschutzgesetz für interne Meldungen“ eingefügt. 

2. Der Nummer 4 wird ein Komma angefügt. 
3. Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt: 

„gegen Vorschriften, bei denen auch eine Meldung an 
eine externe Stelle im Sinne des Hinweisgeberschutz-
gesetzes in Betracht kommt,“. 

 
Artikel 10 

Inkrafttreten 
(1) In Artikel 1 tritt § 41 des Hinweisgeberschutzgesetzes am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. 
(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 2. Juli 2023 in Kraft. 

Ausgefertigt am 31.05.2023 
 

(aufbereitet durch E. Fleck, RAin) 
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rungen +++ Betriebsverfassungsrecht +++ Personal-

vertretungsrecht +++ Schulungen +++  

+++ Arbeitsrecht pur +++  
 

+++ www.sfm-arbeitsrecht.de +++ 

+++ twitter: @sfmarbeitsrecht +++ 
 

Unsere Kooperationspartner in Düsseldorf, Köln und Hamburg: 

silberberger.lorenz, Düsseldorf - www.sl-arbeitsrecht.de 

Gaidies Heggemann & Partner, Hamburg - www.gsp.de 

TowaRA, Köln - www.towara.com 

und demnächst … 

 
Zusammen sind wir mehr als 40 Rechtsanwält*innen im Arbeitsrecht  
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